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Existenzgründungen sind vor allem dann erfolgreich, wenn sie wohl überlegt und sorgfältig geplant sind.
Mit der vorliegenden Broschüre möchte Ihnen das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
einen knappen und verständlichen Überblick über alle wichtigen Belange und Fragen geben, die Sie auf
dem Weg in die Selbständigkeit unbedingt berücksichtigen sollten. 

Festes Fundament

Ziel dieser Broschüre ist, Ihnen dabei zu helfen, ein festes Fundament für Ihre eigene Zukunft zu bauen. Ziel ist
auch, damit den zentralen Pfeiler unserer Wirtschaft insgesamt zu festigen und zu verstärken. Immerhin erbrin-
gen die selbständigen Unternehmer und Unternehmerinnen des Mittelstandes etwa die Hälfte der gesamten
Wirtschaftsleistung (Bruttowertschöpfung). Sie sind Arbeitgeber für mehr als zwei Drittel aller Beschäftigten
hierzulande. Darüber hinaus übernehmen sie die Ausbildung von mehr als 80 Prozent aller Auszubildenden: eine
stolze Leistung. Kein Wunder also: Mittelständische Existenzgründungen sind eine unabdingbare Voraussetzung
für die Dynamik und Stabilität unserer Volkswirtschaft. Dabei ist der Anteil der Frauen an den Gründungen in
Deutschland in den letzten drei Jahrzehnten kontinuierlich angestiegen. Er liegt mittlerweile bei 40 Prozent
(Vollerwerb: 33,3 Prozent; Nebenerwerb: 44,8 Prozent) (Quelle: KfW-Gründungsmonitor 2007). 

Um die Bedeutung der mittelständischen Unternehmen für Wachstum und Beschäftigung zu unterstreichen, hat
die Bundesregierung im Juni 2006 die Mittelstandsinitiative ins Leben gerufen. Sie enthält alle wesentlichen von
der Bundesregierung umgesetzten, auf den Weg gebrachten und geplanten mittelstandsrelevanten Maßnah-
men. Dazu zählen u.a. der systematische Abbau von bürokratischen Hemmnissen, die Stärkung der Innovations-
fähigkeit des Mittelstandes, die Modernisierung der beruflichen Bildung und die Sicherung des Fachkräfte-Nach-
wuchses sowie die Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten zur Erleichterung der Investitionstätigkeit.

Über 20 Jahre „Starthilfe“

Dabei ist die vorliegende �Starthilfe�-Broschüre schon so etwas wie ein �Klassiker�. Seit mehr als 20 Jahren gibt
das Bundeswirtschaftsministerium jungen Unternehmerinnen und Unternehmern mit seinen Informationen
�Starthilfe� beim Aufbau einer selbständigen Existenz. Über all diese Jahre sind dabei � bei grundlegenden Über-
arbeitungen und regelmäßigen Neuauflagen � immer wieder aktuelle Themen und neue Zielgruppen berück-
sichtigt worden. Auch dieser jetzt veröffentlichte Band bietet eine Reihe neuer und praxisnaher Hilfen für die
Existenzgründung und auch für die Unternehmensführung: Z. B. eine ausführliche Anleitung für den Business-
plan, Hinweise zu Verträgen und Verhandlungen, Informationen zur Planung und Durchführung von Koopera-
tionen oder eine einfache Einführung in das �Kaufmännische Einmaleins�. 

Seit den achtziger Jahren ist die �Starthilfe� rund neun Millionen Mal bestellt worden. Die Akzeptanz der Start-
hilfe-Broschüre zeigt das Ergebnis der seit mehr als fünf Jahren durchgeführten Fragebogenaktion und die Aus-
wertung der vielen zurückgesandten Fragebögen. Die allermeisten, die sich an der  Meinungsumfrage beteiligt
haben, bewerten die Starthilfe mit �sehr gut� und �gut�. Dabei wird sie  � auch dank Ihrer Anregungen � immer
wieder verbessert und auf den neuesten Stand gebracht. Weitere Ergänzungen bietet Ihnen das BMWi in Infor-
mationsmedien wie beispielsweise der CD-ROM �Softwarepaket für Gründer und junge Unternehmen�. Die Reihe
der GründerZeiten (Bestellfax s. Service), immerhin mittlerweile über 50 themenbezogene Ausgaben, wird immer
wieder komplett überarbeitet. Darüber hinaus verschafft das Existenzgründungsportal des Bundeswirtschafts-
ministeriums unter www.existenzgruender Gründerinnen und Gründern Zugang zu einer Vielzahl von
Informationen und praktische Hilfe im Internet.  

Auf einen guten Start mit der �Starthilfe� und viel Erfolg.

Ihr
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Vorwort
Wohl überlegt und sorgfältig geplant

Vorwort



1. Zum Start in den Start

Warum nicht? „Karriere“ als Mittelständler
Die Zahl der Existenzgründungen in Deutschland ist weiterhin hoch. Das ist gut so: Denn gerade die klei-
nen und mittleren – mittelständischen – Unternehmen haben besonderen Anteil an der gesamten Wirt-
schaftsleistung der  Bundesrepublik. Nicht zuletzt deswegen, weil durch jede Gründung durchschnittlich
vier bis sieben Arbeitsplätze entstehen.

Mindestens genauso wichtig ist darüber hinaus, dass sich die vielen Gründerinnen und Gründer einen ganz per-
sönlichen Traum erfüllen. 

Sie wollen
3 ihrem unternehmerischen Tatendrang nachgehen
3 ihre eigene Unternehmens-Idee verwirklichen
3 eine günstige Gelegenheit beim Schopf ergreifen
3 berufliche Frustrationen vermeiden oder beenden
3 der Arbeitslosigkeit entfliehen
3 mehr Unabhängigkeit erleben
3 mehr Erfolgserlebnisse genießen
3 ihren beruflichen Aufstieg selbst in die Hand nehmen
3 sich ein höheres Einkommen erarbeiten.

Quelle: Institut für Mittelstandsforschung Bonn 2007
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Ja Nein

Verfügen Sie über finanzielle Reserven, um eine erste Durststrecke (ca. 6 Monate) zu
überbrücken?

Würde Ihr Lebens-/Ehepartner in der ersten Phase für Ihren gemeinsamen 
Lebensunterhalt aufkommen?

Ihr fachliches Know-how

Passt Ihre bisherige berufliche Tätigkeit zu dem Vorhaben und der Branche, in der Sie sich
selbständig machen wollen?

Verfügen Sie über nachweisbare Qualifikationen, um andere davon zu überzeugen, 
dass Sie ein �Meister Ihres Fachs� sind?

Können Sie mit der in Ihrer Branche üblichen Computersoftware umgehen?

Wissen Sie, was Sie können und vor allem, was Sie nicht können?

Können Sie fachliche Defizite ausgleichen (z. B. durch Schulungen, Partner, Mitarbeiter)?

Sind Sie mit den Zukunftsprognosen Ihrer Branche vertraut?

Sorgen Sie dafür, dass Sie fachlich immer auf dem neuesten Stand sind?

Ihr unternehmerisches Know-how

Verfügen Sie über kaufmännisches oder betriebswirtschaftliches Know-how?

Wissen Sie, welche behördlichen/formalen Auflagen Sie erfüllen müssen?

Haben Sie Erfahrungen mit der Anleitung und Führung von Personal?

Können Sie Aufgaben delegieren?

Sind Sie mit Marketing und Vertrieb vertraut?

Haben Sie bereits Verkaufsverhandlungen geführt?

Haben Sie bereits Kontakte zu potenziellen Auftraggebern, Lieferanten und/oder
Kooperationspartnern?

Wissen Sie, auf was es bei der Standortsuche ankommt?

Können Sie unternehmerische Know-how-Defizite ausgleichen
(z. B. durch Schulungen, Mitarbeiter, Partner)?

Wissen Sie, wo Sie sich Informationen und Rat holen können?

Weiterführende Informationen:

Tests, mit deren Hilfe Sie Ihre Unternehmerperson überprüfen können finden Sie z. B. hier:
3 BMWi-Softwarepaket für Gründer und junge Unternehmen (CD-ROM) (siehe Bestellfax)
3 www.softwarepaket.de
3 www.existenzgruender.de � Start � Entscheidungen treffen � Gründerperson

i



Auf dem Weg zum eigenen Unternehmen (und auch nach der Eröffnung) müssen Sie mit jeder Menge 
Hindernissen rechnen. Stellen Sie sich darauf ein und informieren Sie sich über die verschiedenen
Fallstricke und Hürden, um ihnen rechtzeitig auszuweichen.
Nach einer Untersuchung der KfW Mittelstandsbank stehen die folgenden „Pleite-Ursachen“ fast alle
direkt oder indirekt mit der Gründer-Person in Verbindung:

3 Finanzierungsmängel
Viele Gründer haben bei der Gründungsfinanzierung oft ihren kurzfristigen Kapitalbedarf (um laufende
Rechnungen zu bezahlen) falsch eingeschätzt und daraufhin ihre Liquidität falsch geplant. Probleme gibt es
in dieser Situation vor allem dann, wenn Kunden schleppend oder vielleicht überhaupt nicht zahlen.
Gefährlich auch: ein zu hoher Preis bei einer Unternehmens-Übernahme.

3 Informationsdefizite
Gründer wissen oft zu wenig vom Marktgeschehen. Sie überschätzen z. B. die Nachfrage für ihr Produkt oder
ihre Dienstleistung und unterschätzen die Konkurrenz.

3 Qualifikationsmängel
An der fachlichen Qualifikation mangelt es bei Gründern so gut wie nie. Dafür umso mehr an kaufmänni-
schen und unternehmerischen Kenntnissen. Gerade die Branchenerfahrung ist aber der Schlüssel zum Erfolg.

3 Planungsmängel
Hier gibt es zwei Mangel-Varianten: Entweder ist die Planung des Unternehmens-Aufbaus fehlerhaft oder die
Planung ist gut, wird aber nicht eingehalten.

3 Familienprobleme
Familiäre Probleme sind umso einflussreicher, je kleiner ein Unternehmen ist. Gravierend ist hier vor allem,
wenn der Ehepartner die familiären Belastungen gerade in der Anfangsphase nicht oder nicht länger hinneh-
men will.

3 Überschätzung der Betriebsleistung
Viele Gründer schätzen die Leistungsfähigkeit ihres Unternehmens völlig falsch ein. Oft ist auch der Umsatz
des Betriebes zu gering im Verhältnis zu den hohen Investitionen oder Fixkosten.

Die Entscheidung12

Sorgfältige Kunden- und Konkurrenzanalyse (s. �Von der Geschäftsidee zum Unternehmensplan: Das Konzept�; �Kunden und
Konkurrenz immer im Blick: Marketing�).

Von vornherein mit Partnerin oder Partner gemeinsam planen (s. �Sind Sie ein Unternehmertyp? Die Familie im Nacken: Probleme und
Lösungen für Existenzgründerinnen�).

Erträge so genau wie möglich vorausberechnen und Kosten so niedrig wie möglich halten (s. �Lohnt sich der Aufwand?
Rentabilitätsvorschau�).

Kapitalbedarf sorgfältig berechnen (s. �Was soll der Spaß kosten? Kapitalbedarf�).

Defizite ausgleichen (s. �Gewusst wie: Know-how für Existenzgründer�)!

Planung in Schritte zerlegen und Erledigtes abhaken (s. �Von der Geschäftsidee zum Unternehmensplan: Das Konzept�).

Hürden kennen – Hürden nehmen

O

O

O

O

O

O
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Wenn Sie ein eigenes Unternehmen gründen wollen: Lassen Sie sich bei allem, was Sie auf Ihrem Weg zur
Selbständigkeit planen und tun, beraten. Beratung ist kein Nachhilfeunterricht, Beratung ist Entschei-
dungshilfe. Informationsdefizite sind immerhin die zweithäufigste Ursache für Pleiten! Fragen Sie erfah-
rene Partner und Berater, die sich in Ihrer Branche auskennen, um Rat. Auch in den ersten Jahren nach
Ihrer Firmengründung.

Eine erste Beratung klärt zunächst folgende Fragen:
3 Reichen meine persönlichen und fachlichen Kenntnisse aus?
3 Stimmen meine Markteinschätzungen?
3 Sind meine finanziellen Überlegungen realistisch?
3 Ist meine Geschäftsidee Erfolg versprechend?
3 Lohnt es sich für mich, das Risiko der Selbständigkeit einzugehen?

Den richtigen Berater finden

Je nachdem, ob Sie eine allgemeine Einführungsberatung wollen oder schon Antworten ganz spezielle Fragen
wünschen, sollten Sie Ihren Berater auswählen. Wer für welche Themen in Frage kommt, können Sie dem
Adressverzeichnis auf Seite 113 ff. entnehmen: Hier finden Sie im Anschluss an die eher allgemein orientierten
Anlaufstellen Experten zu folgenden Bereichen:

3 Außenwirtschaftsinformation
3 Brancheninfos
3 Franchising
3 Gründerinnen
3 Hightech-Gründer
3 Kooperationen
3 Steuerfragen
3 Umweltschutz
3 Arbeitsförderung
3 Gründerinitiativen der Bundesländer
3 Förderdatenbank
3 Finanzierung 
3Allgemeine Information und Förderhilfen
3 Forschung, Innovation
3 Beratungsförderung
3Messeförderung im In- und  Ausland
3 Förderprogramme der Bundesländer

Wer hilft? Beratung – oder ich weiß, dass ich
nichts weiß

Achten Sie darauf, dass Sie bei Beratungen nicht zu viel Planungsarbeit abgeben und den Überblick verlieren. Es ist Ihr Unternehmen.
Sie müssen die Zügel in der Hand behalten! Es kann durchaus ein guter Rat sein, ein Gründungsvorhaben nicht weiter zu verfolgen. O
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Wie bereite ich mich auf meine Beratung vor?

Gerade bei intensiveren und kostenpflichtigen Beratungen kommt es darauf an, den richtigen Berater zu finden.
Hier einige Tipps für die Berater-Auswahl:

3 Wählen Sie „Ihren“ Berater!
Gerade bei tiefer gehenden Beratungen sollte die �Chemie� zwischen Ihnen und Ihrem Gegenüber stimmen.

3 Suchen Sie mit System!
Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen. Wählen Sie einen Berater, der Ihnen auch kompli-
ziertere rechtliche oder wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich erläutern kann. Lassen Sie sich ggf.
Referenzen vorweisen. Unternehmensberater finden Sie u. a. in der KfW-Beraterbörse unter
www.kfw-beraterboerse.de oder bei den verschiedenen Beraterverbänden.

3 Was wollen Sie?
Bestimmen Sie exakt Ihren Bedarf, Art und Umfang der gewünschten Leistung und die Mittel, die Sie für eine
kostenpflichtige Beratung zur Verfügung haben. Machen Sie sich Notizen. Das spart Zeit und damit ggf. auch
Geld.

3 Fragen Sie nach den Kosten!
Fragen Sie � bei kostenpflichtigen Beratungen � nach dem zu erwartenden Umfang der Beratung, welche
Kosten wofür und in welcher Höhe anfallen. Beratungen können ggf. auch durch öffentliche Mittel gefördert
werden. Bedenken Sie aber, dass Sie Beratungshonorare zunächst vorlegen müssen. Erst nach Prüfung des
Beratungsberichtes durch die Leitstelle erhalten Sie Geld zurück.
Informationen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

Weiterführende Informationen:

3 BMWi-Existenzgründungsportal unter www.existenzgruender.de � Weg in die Selbständigkeit � Beratung                                                                  
3 Online-Antrag für Beratungsförderung unter www.existenzgruender.de � Weg in die Selbständigkeit � Beratung  �   Beratungs-

förderung bzw. www.beratungsfoerderung.net
3 BMWi-Online-Check Beratung unter www.existenzgruender.de � Gründungswerkstatt
3 BMWi-GründerZeiten Nr. 32 �Beratung�
3 BMWi-Softwarepaket für Gründer und junge Unternehmen (CD-ROM)
3 KfW-Beraterbörse unter www.kfw-beraterboerse.de

i
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Informationsdefizite und Qualifikationsmängel gehören zu den häufigsten Ursachen, dass Existenzgrün-
der mit ihren Plänen scheitern. Dabei mangelt es selten an der fachlichen Qualifikation: Die meisten
Gründer sind „Meister ihres Fachs“. Mit kaufmännischen und unternehmerischen Kenntnissen sieht es
dagegen oft schlecht aus: Gerade sie sind aber unverzichtbar, um ein gutes Produkt oder eine gekonnte
Dienstleistung auch auf Dauer erfolgreich zu verkaufen.

Zu den meisten Themen, die zum �kleinen� und �großen Einmaleins� der Unternehmensgründung und -führung
zählen, bieten die folgenden Institutionen Lehrgänge, Workshops oder Seminare an. Der Besuch dieser
Veranstaltungen gehört zum Pflichtprogramm jeder Gründerin und jedes Gründers.

3 Industrie- und Handelskammern (IHKn), Handwerkskammern (HWKn)
3 Branchenverbände, Berufsverbände, Gründungsinitiativen, Volkshochschulen
3 Agenturen für Arbeit 
3 Rationalisierungs- und Innovationszentren der Deutschen Wirtschaft (RKW)

Kommunale Datenbanken
Einige Städte und Gemeinden in Deutschland bieten Stadtinformationssysteme zu Weiterbildungsmöglichkeiten
vor Ort an. Die entsprechenden Datenbanken sind ebenfalls über das Internet erreichbar.

BMWi-Adressdatenbank
Die Datenbank enthält rd. 2.000 Adressen von öffentlichen Einrichtungen und Institutionen, die z. B. Informa-
tionen, Publikationen, Beratung, Weiterbildungskurse, Kontakte, Gründerwettbewerbe und vieles mehr für
Existenzgründerinnen und -gründer anbieten. 

iWeiterführende Informationen:

3 BMWi-Existenzgründungsportal unter www.existenzgruender.de
3 Seminarübersicht unter www.existenzgruender.de - Beratung und Adressen
3 BMWi-GründerZeiten Nr. 32 �Beratung�
3 BMWi-GründerZeiten Nr. 43 �Gründerwettbewerbe und -initiativen�
3 Kommunale Datenbanken: Einige Kommunen bieten über das Internetangebot ihrer Wirtschaftsförderung Informationen zu

Existenzgründungsveranstaltungen an.
3 Weiterbildungsinformationssystem (WIS)

WIS ist eine Datenbank des Deutschen Industrie- und Handelskammertages und Zentralverband des Deutschen Handwerks.
WIS gibt einen bundesweiten Seminarüberblick und nennt Themen, Inhalte, Zielgruppen, Ort, Termine und Preise.
www.wis.ihk.de oder Kontakt über IHK vor Ort
3 KURSNET Aus- und Weiterbildungsangebote

Die Datenbank der Bundesagentur für Arbeit informiert über rund 600.000 Bildungsangebote sämtlicher öffentlicher und privater
Bildungseinrichtungen � www.kursnet.arbeitsagentur.de
Postfach 103227, 68032 Mannheim, Fax: 0621-3707333
3 Liquide

Liquide ist eine Datenbank des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln und enthält Adressen von Weiterbildungsanbietern.
www.liquide.de
3 Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), das so genannte Meister-BAföG, unterstützt die berufliche Fortbildung in allen

Berufsbereichen, und zwar unabhängig davon, in welcher Form sie durchgeführt wird. Ziel des AFBG ist, die berufliche
Aufstiegsfortbildung finanziell zu unterstützen und Existenzgründungen zu erleichtern.
www.meister-bafoeg.info, Info-Hotline: 0800-MBAFOEG bzw. 0800-6223634

Gewusst wie: Know-how für Existenzgründer
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Der Anteil der Frauen an den Gründungen in Deutschland ist in den letzten drei Jahrzehnten kontinuierlich
angestiegen. Er liegt mittlerweile bei 40 Prozent (Vollerwerb: 33,3 Prozent; Nebenerwerb: 44,8 Prozent)
(Quelle: KfW-Gründungsmonitor 2007).

Neben all den bekannten Hürden, die auch jeder Existenzgründer nehmen muss, stehen Existenzgründerinnen
mit Familie oft vor besonderen Schwierigkeiten: Haushalt und Kinderbetreuung bleiben nach wie vor meistens an
ihnen �hängen�. Kein Wunder, dass familiäre Gründe für Frauen bei Unternehmensaufgaben eine weitaus
größere Rolle spielen als für Männer. Organisation und Zeitmanagement sind daher unerlässlich, um den Spagat
zwischen Familie und Selbständigkeit zu meistern.

Klären Sie daher vor Ihrer Gründung,
3 ob Ihre Familie verbindlich und zu 100 Prozent hinter Ihrem Vorhaben steht
3 wer welche Aufgaben im Haushalt zuverlässig übernimmt
3 wo sich Zeit einsparen lässt
3 wer sich an der Betreuung der Kinder zuverlässig beteiligt
3 wie viel Zeit Sie nach der Gründung in Haushalt und Familie investieren müssen bzw. wollen.

Lernen Sie auch loszulassen und Aufgaben zu delegieren und informieren Sie sich darüber, wie viel Zeit Sie für
Ihre Gründung und die spätere Unternehmensführung kalkulieren müssen. Unterschätzen Sie auf keinen Fall die
Zeit, die Sie für einen erfolgreichen Unternehmensstart benötigen. Und seien Sie sich im Klaren darüber, dass Sie
diese Zeit auch wirklich brauchen. Wer vor allem kleine oder grundschulpflichtige Kinder hat, muss nicht selten
mit Unvorhergesehenem, wie z. B. Krankheit oder Unterrichtsausfall rechnen. Wenn Sie die Einzige sind, die in
diesen Fällen �einspringen� kann, sollten Sie dies bei der Entwicklung Ihrer Geschäftsidee berücksichtigen. Bauen
Sie Ihr Vorhaben langsam auf und starten sie z. B. als Teilzeit- oder Kleinst-Unternehmerin.

Kleinst-Gründung
Als Unternehmerin und Mutter haben Sie zwei �Jobs�. Überfordern Sie sich nicht. Wenn Sie feststellen, dass Ihnen
nicht mehr als z. B. vier Stunden pro Tag für Ihre berufliche Selbständigkeit zur Verfügung stehen, richten Sie sich
darauf ein und achten Sie darauf, dass 
3 Sie Ihre Geschäftsidee auch tatsächlich mit einer vergleichsweise geringen Stundenzahl umsetzen können;
3 sowohl die Investitionskosten als auch die laufenden Kosten Ihres Unternehmens möglichst gering sind;
3 Sie Ihre Geschäftsidee zu gegebener Zeit weiterentwickeln und Ihr Unternehmen ausbauen können.

Ideen zu Kleinst-Gründungen finden Sie z. B. unter www.nebenjob.de. und unter www.franchise-portal.de
�Nebenerwerbsquellen�.

Team-Gründung
Eine gute Alternative kann auch eine Gründung im Team sein. Vor allem, wenn das Gründungsteam aus Frauen
(oder auch Männern) besteht, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, kann z. B. eine gemeinsame
Kinderbetreuung organisiert oder bei Erkrankung eines Kindes die Aufgaben der jeweiligen Gründerin mit 
übernommen werden.

Die Familie im Nacken? Probleme und Lösungen
für Existenzgründerinnen

Informieren Sie sich auch bei Ihrer kommunalen Wirtschaftsförderung und Frauenbeauftragten, ob es spezielle Beratungsangebote für

Frauen gibt. Darüber hinaus sollten Sie sich an Ihre Landesregierung (Gleichstellungs-, Arbeits-, Sozial- oder Wirtschaftsministerien bzw.

die jeweiligen Senatsverwaltungen) mit der Frage nach landeseigenen Beratungs- und Förderangeboten wenden.

O

Weiterführende Informationen:

3 BMWi-Existenzgründungsportal unter www.existenzgruenderinnen.de � Branchen und Zielgruppen
3 BMWi-eTraining �Existenzgründerinnen� unter www.existenzgruender.de
3 bundesweite gründerinnenagentur (bga) unter www.gruenderinnenagentur.de
3 BMWi-GründerZeiten Nr. 2 �Existenzgründerinnen�

i
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Existenzgründerinnen und -gründer, die aus der Hochschule kommen, stehen vor den gleichen Anfor-
derungen und Notwendigkeiten wie andere Gründer auch. Dennoch gibt es einige Besonderheiten, auf
die hier kurz aufmerksam gemacht werden soll:

3 Großes Fachwissen – wenig kaufmännische Kenntnisse
Viele Hochschulabsolventen haben ein großes Fachwissen. Kaufmännisches Wissen ist für den Bestand einer
Existenzgründung aber genauso wichtig wie fachliches Know-how. 

3 Gute Gründungsidee – fehlende Marktkenntnisse
Viele Hochschulabsolventen gründen ein Unternehmen mit einer ganz besonderen Geschäftsidee. Ihnen
fehlen allzu oft aber Kenntnisse darüber, welche Produkte oder Dienstleistungen am Markt bestehen können
oder ob es Konkurrenten mit einem ähnlichen Angebot gibt.

3 Hoher Kapitalbedarf
Vor allem für ein technologieorientiertes Unternehmen benötigen Gründer viel Kapital. Mit einem passen-
den Finanzplan � der auch staatliche Fördermittel, Bürgschaften und Beteiligungskapital berücksichtigt �
können hohe Forschungs-, Entwicklungs- und Investitionskosten gedeckt werden.

3 Gute Geschäftsidee – kein Vertriebsnetz
Viele � vor allem technologieorientierte � Gründer haben eine exzellente Geschäftsidee. Sie vergessen darü-
ber aber oft zu ermitteln, welche Kunden für ihr Angebot in Frage kommen und wie sie diese erreichen kön-
nen. Knüpfen Sie Kontakte, etwa auf Messen, und informieren Sie sich auch über Vertriebswege.

3 Kooperationspartner
Gerade für technologieorientierte Gründungen benötigt man viel Kapital, das unternehmerische Risiko 
ist hoch, der Bedarf an Know-how ebenso. Hier können Kooperationen eine große Hilfe sein.
Technologie- und Gründerzentren, die sich häufig in der Nachbarschaft von Hochschulen angesiedelt haben, 
leisten gute Hilfestellung bei der Suche nach einem Kooperationspartner.

3 Netzwerke fördern Existenzgründer aus der Hochschule
EXIST ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und
Bestandteil der �Hightech-Strategie für Deutschland� der Bundesregierung. 

EXIST möchte
3 das Gründungsklima an Hochschulen und Forschungseinrichten verbessern und eine �Kultur der unterneh-

merischen Selbstständigkeit� in Lehre, Forschung und Verwaltung an Hochschulen dauerhaft etablieren;
3 wissenschaftliche Forschungsergebnisse in wirtschaftliche Wertschöpfung konsequent übersetzen;
3 das große Potenzial an Geschäftsideen und Gründerpersönlichkeiten an Hochschulen und

Forschungseinrichtungen zielgerichtet fördern;
3 die Anzahl innovativer technologie- und wissensbasierter Unternehmensgründungen steigern und damit

neue und gesicherte Arbeitsplätze schaffen. 

EXIST steht auf zwei Säulen:
3 EXIST III fördert Projekte von Hochschulen und außeruniversitären öffentlichen Forschungseinrichtungen,

die ein Qualifizierungs- und Unterstützungsangebot für wissenschaftsorientierte Gründungen aufbauen. 
3 EXIST-Gründerstipendium unterstützt die Vorbereitung individueller technologieorientierter

Gründungsvorhaben von Studierenden, Absolventen und Wissenschaftlern. 

iWeiterführende Informationen:

3 www.exist.de
3 BMWi-GründerZeiten Nr. 12 �Gründung aus der Hochschule�
3 BMWi-exist-news

Ideen mit Diplom – Gründungen aus 
Wissenschaft und Hochschule



In den letzten Jahren haben viele Bürgerinnen und Bürger aus allen Branchen und Berufszweigen ihren
Arbeitsplatz verloren. Vielen erscheint der Weg in die berufliche Selbständigkeit ein Ausweg zu sein. Dabei
sind gerade die höher qualifizierten Angestellten besonders erfolgreich, wenn sie ein eigenes Unterneh-
men gründen. Aber nicht alle Arbeitslose, die sich selbständig machen möchten, sind die ,,geborenen
Unternehmer“. Sie versuchen, aus der Not heraus Unternehmen zu gründen, die kaum Überlebenschancen
haben: ohne ausgereiftes Gründungskonzept und ohne eigenes Kapital. Wichtig ist also: Zunächst prüfen
(mit Hilfe von Beratern), ob die persönlichen Voraussetzungen stimmen. Wichtig ist auch: Ist das Grün-
dungskonzept tragfähig? Dazu gehört: Verfügt der Gründer über die notwendigen Kenntnisse und Erfah-
rungen, um ein Unternehmen zum Erfolg zu führen?

Förderung der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitslosengeld-Empfänger

Existenzgründerinnen und -gründer aus der Arbeitslosigkeit können � wie alle anderen Gründer auch � alle
öffentlichen Förderprogramme* in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gibt es für Arbeitslosengeld-Empfänger
(nicht ALG II-Empfänger) den
3 Gründungszuschuss

Förderung von Bildungsmaßnahmen

Existenzgründerseminare oder Trainingsmaßnahmen können von der Bundesagentur für Arbeit finanziell geför-
dert werden, es besteht allerdings kein Rechtsanspruch.

Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit Bedrohte sollten sich in jedem Fall von den Existenzgründungsberatern
der Industrie- und Handelskammern, Technologie- und Gründerzentren und Arbeitsagenturen beraten las-
sen.

Der Gründungszuschuss

Der Gründungszuschuss fördert Existenzgründerinnen und Existenzgründer in zwei Phasen über einen Zeitraum
von 15 Monaten. 

Phase 1:
In den ersten neun Monaten nach dem Unternehmensstart erhalten Gründerinnen und Gründer den Grün-
dungszuschuss in Höhe ihres individuellen monatlichen Arbeitslosengeldes. Ziel ist die Sicherung des
Lebensunterhaltes in der Startphase. Hinzu kommt eine monatliche Pauschale von 300 Euro, um sich in der
Sozialversicherung absichern zu können.

Phase 2:
Nach Ablauf der ersten neun Monate kann sich eine zweite Förderphase von weiteren sechs Monaten anschließen.
In diesem Zeitraum wird nur noch die Pauschale von 300 Euro für die Sozialversicherung gezahlt. Allerdings müssen
Gründerinnen und Gründer vor Beginn der zweiten Förderphase ihre Geschäftstätigkeit und ihre hauptberuflichen
unternehmerischen Aktivitäten nachweisen.

Voraussetzungen für den neuen Gründungszuschuss

Gründung im Haupterwerb
Es werden nur Gründungen gefördert, die im Haupterwerb erfolgen.

Die Entscheidung18

* Jedem Gründer aus der Arbeitslosigkeit stehen auch alle anderen Bundes- und Landes-Förderprogramme für Existenzgründer zur Verfügung, sofern er die Voraussetzungen
hierfür erfüllt. Informationen dazu beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Förderberatung Tel.: 01888 615-8000 sowie Beratungstelefon des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales: 01805/676712 (Arbeitsförderung) oder in der Förderdatenbank des Bundes unter www.foerderdatenbank.de 

Nicht aus der Not heraus – Gründungen aus der
Arbeitslosigkeit
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Anspruch auf Arbeitslosengeld
Gründerinnen und Gründer müssen außerdem bei Aufnahme der selbständigen Tätigkeit noch einen Anspruch
auf Arbeitslosengeld von mindestens 90 Tage haben. Der Gründungszuschuss von neun Monaten wird 1:1 mit dem
noch vorhandenem Anspruch auf Arbeitslosengeld verrechnet. 
Arbeitnehmer, die ohne wichtigen Grund ihr bestehendes Arbeitsverhältnis selbst kündigen, erhalten für die Dauer
einer Karenzzeit von drei Monaten keine Förderung. Sie können schon in dieser Zeit in die Selbständigkeit starten.

Fachkundige Stellungnahme
Um den Antrag für den Gründungszuschuss zu stellen, müssen Gründerinnen und Gründer die Stellungnahme
einer fachkundigen Stelle vorlegen. Diese Stellungnahme gibt Auskunft über die Tragfähigkeit des Existenz-
gründungsvorhabens. Fachkundige Stellen können zum Beispiel  Industrie- und Handelskammern, Handwerks-
kammern, Kreditinstitute oder Gründungszentren sein. 

Persönliche Vorsorge und Absicherung
3 Rentenversicherung

Beim Gründungszuschuss besteht keine Pflicht zur Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung.

3 Krankenversicherung und Pflegeversicherung
Für Bezieherinnen und Bezieher des Gründungszuschusses gilt hinsichtlich der Kranken- und Pflegeversi-
cherung folgende Regelung: Es wird ein monatliches Mindesteinkommen von 1.225 Euro (in 2007) ange-
nommen. Bei einem Beitragssatz von beispielsweise 14,2 Prozent fällt daher auch nur ein Mindestbeitrag von
cirka 174 Euro pro Monat für die Krankenversicherung an. Der monatliche Mindestbeitrag zur Pflegeversi-
cherung beträgt 20,83 bzw. 23,89 Euro für Versicherte ohne Kinder. Werden höhere Einnahmen erzielt, steigt
der Betrag selbstverständlich. Dabei müssen Gründerinnen und Gründer wissen, dass sie bei der Berechnung
der Einnahmen auch den Gründungszuschuss mit berücksichtigen müssen. Die monatliche Pauschale zur
sozialen Absicherung über 300 Euro dagegen nicht.

3 Arbeitslosenversicherung 
Bezieher des Gründungszuschusses können sich in der Arbeitslosenversicherung freiwillig weiterversichern.
Den Antrag müssen sie spätestens innerhalb eines Monats nach Aufnahme der selbständigen Tätigkeit stellen.
Die monatlichen Beiträge belaufen sich auf knapp 26 Euro in West- und rd. 22 Euro in Ostdeutschland.

Steuern
Der Gründungszuschuss muss nicht versteuert werden.

Fachkundige Stellungnahme bzw. Tragfähigkeitsprüfung

Die Tragfähigkeitsprüfung benötigen Gründerinnen und  Gründer, die den Gründungszuschuss beantra-
gen möchten. Bei einer Tragfähigkeitsprüfung achten die so genannten fachkundigen Stellen besonders
darauf: 
3 Hat der Gründer ausreichende fachliche und Branchenkenntnisse und ausreichendes kaufmännisches und

unternehmerisches Know-how?
3 Sind alle erforderlichen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt (z. B. Konzession, Eintrag in die Handwerksrolle)?
3 Ist die Geschäftsidee konkurrenzfähig?
3 Sind die geschätzten Umsätze und Kosten und der geschätzte Gewinn realistisch?
3 Ist der errechnete Kapitalbedarf realistisch?
3 Hat er finanzielle Reserven und kann Durststrecken überbrücken?
3 Wird das zu erwartende Einkommen dem Gründer voraussichtlich eine ausreichende Lebensgrundlage bieten?
3 Kann der Gründer diesen Kapitalbedarf finanzieren?

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Verband deutscher Angestelltenkrankenkassen AEV � Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e.V.
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Antrag und Information
Eine fachkundige Stellungnahme erteilen:
3 Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer
3 Berufsständische Kammer (z. B. Innung)
3 Fachverband (z. B. freie Berufe)
3 Bank oder Sparkasse
3 Sonstige, z. B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Steuerbevollmächtigter, Unternehmensberater, kommunale

Wirtschaftsförderung

Was muss man für einen entscheidungsfähigen Antrag bei der Arbeitsagentur vorlegen?
3 Kurzbeschreibung des Existenzgründungsvorhabens zur Erläuterung der Geschäftsidee
3 Lebenslauf (einschließlich Zeugnisse und Befähigungsnachweise)
3 Kapitalbedarfsplan
3 Finanzierungsplan (Nachweis über eigene Mittel oder Kreditzusagen)
3 Umsatz- und Rentabilitätsvorschau
3 fachkundige Stellungnahme
3 ggf. Begründung der letzten Geschäftsaufgabe
3 ggf. Bescheinigung über Teilnahme an einem Existenzgründungsseminar
3 Gewerbeanmeldung oder Anmeldung der freiberuflichen Tätigkeit beim Finanzamt

Für ALG-II-Empfänger: Einstiegsgeld
ALG-II-Empfänger können von ihrer Arbeitsagentur für den Schritt in die Selbständigkeit das Einstiegsgeld erhal-
ten. Das Einstiegsgeld kann bei Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit als Zuschuss zum Arbeitslosengeld II
gewährt werden. 
Darüber hinaus können zusätzliche Existenzgründungshilfen (z. B. für die Anschaffung von Betriebsmitteln) ge-
währt werden, wenn dies für die erfolgreiche Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich ist. Der Fallmana-
ger kann das Einstiegsgeld in Form eines flexiblen Zuschusses und weitere Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
bewilligen, wenn er dies für ratsam hält. Das Einstiegsgeld kann der erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Gründung
einer eigenen Existenz verwenden.
Hinsichtlich der Höhe des Einstiegsgeldes ist der Fallmanager nicht gebunden. Sie orientiert sich an der Arbeitslosig-
keitsdauer und der Größe der Bedarfsgemeinschaft des Arbeitsuchenden. Die Bundesagentur für Arbeit empfiehlt
ihren Agenturen eine Orientierung an den Regelsätzen des Arbeitslosengeldes II (z. B. 60 Prozent bei einem Paar).
Allerdings handelt es sich hier um eine so genannte Kann-Regelung. Das heißt: Es gibt keinen Rechtsan-
spruch auf diese Leistung.

Antrag und Information
Das Einstiegsgeld kann entweder bei der Agentur für Arbeit/Arbeitsgemeinschaft oder dem zugelassenen kom-
munalen Träger beantragt werden. Folgende Unterlagen müssen Sie einreichen:
3 Anmeldung der selbständigen Tätigkeit beim Gewerbeamt bzw. Finanzamt, Nachweis der erlaubten selb-

ständigen Tätigkeit (z. B. Zulassung der Kammer)
3 Nachweis über eine Unfallversicherung
3 einen Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplan 
3 sowie eine Umsatz- und Rentabilitätsvorschau

Gerade Kleingründer sollten sich gut über die Chancen, vor allem aber auch über die Risiken des Netzwerk-Marketings informieren.
O

Weiterführende Informationen:

3 BMWi-GründerZeiten Nr. 16 �Gründung aus der Arbeitslosigkeit�
3 BMWi-Existenzgründungsportal  unter www.existenzgruender.de � Branchen und Zielgruppen � Arbeitslose
3 Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de

i
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Die geburtenstarken Jahrgänge kommen „in die Fünfziger“. Gleichzeitig geht die Zahl der Geburten zurück.
Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass immer mehr Gründerinnen und Gründer zur Gruppe „50 plus“
gehören werden.

Gründungsvorteil: Berufs- und Lebenserfahrung 

˜ltere Gründerinnen und Gründer verfügen über ein enormes Plus gegenüber Jüngeren: ihre Lebenserfahrung,
die sich erwiesenermaßen in einer sehr zielgerichteten Vorgehensweise in den verschiedenen Gründungsphasen
niederschlägt. Typisch sind häufig auch Planungs- und Führungserfahrung durch Berufstätigkeit und, insbeson-
dere bei Frauen, durch die Familienarbeit. Hinzu kommen bei vielen ein gefestigtes Selbstvertrauen, eine realisti-
sche Risikoeinschätzung und Erfahrungen damit, Verantwortung zu tragen. Viele ältere Gründerinnen und
Gründer haben außerdem langjährige Berufserfahrungen, Erfahrungen in der Arbeitsorganisation, Kommunika-
tions- und Teamfähigkeit und vielfältige Kontakte zu potenziellen Kunden. Sie haben dann in der Regel keine
Probleme, tragfähige und interessante Unternehmenskonzepte zu entwickeln. Vielen fällt nicht zuletzt die Start-
finanzierung leichter, wenn sie auf angespartes Eigenkapital zurückgreifen können. 

50 plus: Tipps für Gründerinnen und Gründer 

3 Bankgespräch 
Gründerinnen und Gründer ab dem 50. Lebensjahr haben erfahrungsgemäß häufiger Schwierigkeiten,
Bankkredite oder Förderdarlehen zu erhalten. Die Zeit, einen Kredit zurückzuzahlen, ist kürzer. Wichtig ist
hier ein Erfolg versprechendes Unternehmenskonzept mit einem schlüssigen Rückzahlungsplan.

3 Förderung bei fehlendem Eigenkapital
Vor allem langzeitarbeitslose ältere Gründerinnen und Gründer haben ein angespartes Sparguthaben oft
aufgebraucht. Daher fehlt Ihnen häufig Eigenkapital für den Start in die Selbständigkeit. Für sie kommen die
Förderdarlehen in Frage, die auch bei geringem oder keinem Eigenkapital gewährt werden können:
StartGeld und Mikro-Darlehen der KfW Mittelstandsbank.

3 Fachliches und kaufmännisches Know-how
Den meisten (auch älteren) Gründern fehlt das erforderliche kaufmännische Know-how und notwendige
betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Sie sollten daher Weiterbildungsangebote vor allem der Kammern und
Branchenverbände nutzen. 

3 Wiedereinsteigerinnen: Angebote für Gründerinnen
Viele Frauen, die nach einer Familienpause wieder ins Arbeitsleben zurückkehren, müssen ihr fachbezogenes
Wissen aktualisieren. Sie sollten u. a. dafür die Gründerinnen- bzw. Unternehmerinnen-Netzwerke nutzen.

3 Fitness 
Es kommt vor, dass ältere Gründerinnen und Gründer das eigene Kräftepotenzial überschätzen und die Anfor-
derungen durch die berufliche Selbständigkeit unterschätzen. Sie sollten sich von einem Unternehmensbera-
ter oder Coach unterstützen lassen. Und: Wer im Team gründet, kann Belastungen und Aufgaben verteilen. 

3 Gründung nach langer Angestelltentätigkeit 
Nach vielleicht mehr als 30 Jahren Berufserfahrung als Angestellte/r ist es nicht leicht, ohne den Kontakt zu
Kollegen und die Arbeitsmöglichkeiten in einem Unternehmen auszukommen. Eine Lösung kann sein,
Netzwerke zu nutzen oder mit einem oder zwei Partnern zu gründen. 

Aus Erfahrung gut – 
ältere Gründerinnen und Gründer 

Weiterführende Informationen:

3 BMWi-Existenzgründungsportal  unter www.existenzgruender.de � Branchen und Zielgruppen � ˜ltere
3 BMWi-GründerZeiten Nr. 52 �Gründen durch ˜ltere�

i
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Die Zahl der Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund in Deutschland steigt ste-
tig. Sie hat sich in den letzten 15 Jahren sogar verdoppelt: auf insgesamt 359.000 (Quelle: Statistisches
Bundesamt 2007). 

Eine institutionalisierte Existenzgründungsberatung ist für viele Gründerinnen und Gründer aus anderen
Kulturkreisen nicht selbstverständlich. Informieren Sie sich daher bitte unbedingt über Beratungsangebote vor
Ort. In einigen Städten und Landkreisen bieten die Wirtschaftsförderungen und Kammern spezielle Beratungen
für ausländische Gründerinnen und Gründer an. 

Voraussetzungen für eine Unternehmensgründung in Deutschland

Das Aufenthaltsgesetz (AufenthG) regelt, welche Voraussetzungen für die Aufnahme und Ausübung einer
selbständigen Erwerbstätigkeit erfüllt sein müssen.

3 Staatsbürger aus einem EU-Mitgliedsland:
Innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten gilt �Freizügigkeit� und �Gewerbefreiheit�. EU-Bürger dürfen daher in
allen Mitgliedsstaaten ein Unternehmen gründen. Sie sind nur verpflichtet, sich beim Einwohnermeldeamt
anzumelden.

3 Staatsbürger aus einem Nicht-EU-Land:
Wenn Sie bereits eine Niederlassungserlaubnis besitzen, können Sie sich jederzeit selbständig machen. Be-
sitzen Sie eine Aufenthaltserlaubnis, die nicht ausdrücklich die selbständige oder eine vergleichbare Tätig-
keit gestattet, müssen Sie einen besonderen Antrag bei  der zuständigen Ausländerbehörde stellen. Gehören
Sie zu den sog. geduldeten Ausländern, sieht die Altfallregelung (§ 104a AufenthG) vor, dass Ihnen unter
bestimmten Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis bis zum 31. Dezember 2009 erteilt wird. Die Auf-
enthaltserlaubnis wird um zwei Jahre verlängert, wenn Sie nachweisen können, dass Ihr Lebensunterhalt
bis dahin überwiegend durch Erwerbstätigkeit gesichert war, dabei ist auch eine selbständige Erwerbstätig-
keit möglich. Für die Zukunft müssen Sie nachweisen, dass der Lebensunterhalt überwiegend gesichert ist.

3 Staatsbürger aus einem Nicht-EU-Land, die mit einer/m Deutschen verheiratet sind:
Nach drei Jahren Ehe können Sie eine Niederlassungserlaubnis erhalten. Sie können sich dann jederzeit
selbständig machen. Wollen Sie bereits innerhalb der ersten drei Jahre nach der Eheschließung ein Unter-
nehmen gründen, müssen Sie einen Antrag bei der Ausländerbehörde stellen. 

3 Ausländische Unternehmer aus einem Nicht-EU-Land, die in Deutschland ein Unternehmen oder ein
Zweigwerk gründen möchten:
Befindet sich Ihr Wohnsitz nicht in Deutschland, müssen Sie ein Visum zur  selbständigen Gewerbeaus-
übung bei der zuständigen Auslandsvertretung (Botschaft oder Generalkonsulat) der Bundesrepublik
Deutschland beantragen. Sie erhalten eine Aufenthaltserlaubnis, wenn ein übergeordnetes wirtschaftliches
oder besonderes regionales Interesse an Ihrem Aufenthalt in Deutschland besteht. Geprüft wird die wirt-
schaftliche Tragfähigkeit des Vorhabens und dessen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sowie auf
Forschung und Innovation. Unternehmer, die mindestens 500.000 Euro investieren und mindestens fünf
Arbeitsplätze schaffen, erhalten in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis (§ 21 AufenthG).

Willkommen – Gründungen durch Migranten

Weiterführende Informationen:

3 www.existenzgruender.de: Adressen von Beratungseinrichtungen für Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund sowie
Existenzgründungsinformationen in türkischer, englischer, russischer und anderen Sprachen � Branchen und Zielgruppen �
Migranten
3 BMWi-GründerZeiten Nr. 10 �Gründungen durch Migranten�
3 Ausländische Freiberufler finden Informationen unter www.professionals-in-germany.de
3 Informationen für ausländische Unternehmer und Investoren unter www.invest-in-germany.de
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3. Der Gründungsweg

So oder so: Wege zum eigenen Unternehmen
Auf dem Weg zur Selbständigkeit stehen Ihnen verschiedene Wege offen. Jeder davon beinhaltet unter-
schiedliche Chancen und Risiken. Die Art der Unternehmensgründung muss in jedem Fall zu Ihrer Per-
sönlichkeit und Ihren unternehmerischen Fähigkeiten passen. Prüfen Sie daher rechtzeitig, ob der von
Ihnen bevorzugte Weg auch tatsächlich der richtige ist. Welchen Weg Sie wählen, hängt u. a. von drei Fak-
toren ab: Wie viel Gestaltungsspielraum wollen Sie haben? Wie kann das Risiko reduziert werden?  Gibt es
eine günstige Gelegenheit zum Kauf oder zur Pacht eines Unternehmens?

Neugründung

Bei der Betriebsneugründung starten Sie von Null an. Sie müssen sich Ihren Markt erst noch erobern und dann
Ihre Position im Markt festigen. Sie müssen Beziehungen zu Kunden und Lieferanten aufbauen, einen Stamm von
Mitarbeitern suchen, sich einen Ruf erwerben. Kurzum: Sie müssen eine Anlaufphase durchstehen. Eine Betriebs-
neugründung birgt aber nicht nur Risiken. Sie bringt auch die Chance, den Betrieb nach den eigenen Vorstellun-
gen völlig neu aufzubauen.

Teamgründung

Viele Vorteile sprechen dafür, den Betrieb nicht alleine, sondern gemeinsam mit  einem oder mehreren
Partnern zu gründen. Die Zusammenarbeit mit Partnern bietet eine ganze Reihe von Vorteilen:
3 fehlendes Know-how wird ergänzt
3 Verantwortung und Risiko werden geteilt
3 Eigenkapitalbasis wird erweitert
3 mehr Sicherheiten zur Aufnahme von Krediten stehen zur Verfügung
3 Arbeitszeit kann besser eingeteilt, u. U. auch reduziert werden

Voraussetzung für eine erfolgreiche Teamgründung ist, dass die �Chemie� zwischen den Gründern stimmt. Über-
prüfen Sie vor allem, wie Sie mit Konflikten umgehen. Werden alle kritischen Punkte angesprochen? Bleiben Sie
sachlich? Können Sie nach einem Streit wieder miteinander reden? Benötigen Sie eventuell einen externen
Coach, der ihre Konflikte moderiert? Gesellschafterverträge sollten nicht nur klare Verantwortungs- und Auf-
gabenbereiche festlegen, sondern auch Vereinbarungen dazu, was im Konfliktfall passiert. Spielen Sie daher
vorab mögliche Problemfälle und Lösungen durch.

Ganz wichtig: Erstellen Sie gemeinsam das Unternehmenskonzept, um sicherzugehen, dass Sie sich sowohl
über das Unternehmensziel als auch über den Weg zur Erreichung des Ziels einig sind.

Der Gründungsweg



Unabhängig von der Rechtsform sollten Sie alle Vereinbarungen schriftlich festlegen.
3 Verantwortungsbereiche und Aufgaben 
3 Abstimmungsverfahren bei gesamtunternehmerischen Entscheidungen
3 Vertretung des Unternehmens nach außen
3 Höhe der Gesellschaftereinlagen
3 maximale Höhe der monatlichen Privatentnahmen bzw. Gehälter
3 Verhalten bei �leerer Kasse�
3 Lösungen für mögliche Konfliktfälle (z. B. Entscheidungsverfahren bei Investitionen, Nutzung des

Firmenwagens, Einstellung von Mitarbeitern)
3 Verhalten bei Kündigung eines Gesellschafters
3 Verhalten bei Auflösung oder Verkauf des Unternehmens

Innovative Gründungen

Viele innovative Gründungen haben Zukunft, wenn sie am Markt orientiert sind: beispielsweise mit neuartigen
Produkten oder Dienstleistungen im Bereich der Biotechnologie, der Mikroelektronik, der Umwelt- oder Informa-
tionstechnik oder der Telekommunikation. 

Schutzrechte
Entscheidend für innovative Gründungen ist oft, dass Sie sich Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung oder ein bestimm-
tes Verfahren schützen lassen. Ein Schutzrecht bietet Ihnen die alleinige Verfügungsgewalt, z. B. über ein Produkt
für einen festgelegten Zeitraum. Schutzrechte wie z. B. Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Geschmacks-
muster werden beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Wollen Sie z. B. Ihr Produkt in ganz Europa
oder in bestimmten Ländern schützen lassen, müssen Sie das Schutzrecht  über das Europäische Patentamt oder
bei ausländischen Patentämtern anmelden.

Kosten und Förderung
Durch Anmelde- und Jahresgebühren beim Patentamt und durch das Honorar für einen Patentanwalt fallen
Kosten an. Hinzu kommen der zeitliche Aufwand und eine Reihe bürokratischer Spielregeln. Deshalb: Wägen Sie
Aufwand und Nutzen gegeneinander ab und lassen Sie sich dabei kompetent beraten.
Technologieorientierte Gründungen werden allerdings besonders unterstützt durch finanzielle Förderhilfen des
Bundes, der Länder und der EU für Forschung, Entwicklung, Innovation und Markterschließung:
3 ERP-Startfonds
3 High-Tech-Gründerfonds
3 EIF/ERP-Dachfonds
3 EXIST-Gründerstipendium
3 Beteiligungsprogramme (s. �Wenn die Bank keinen Kredit gibt: Beteiligungskapital�).

Kauf durch eigenes oder fremdes Management (MBO/MBI)

Unter Management-Buy-Out (MBO) versteht man eine besondere Form der Nachfolge durch Unternehmensankauf:
Durch das eigene Management, in der Regel durch leitende Angestellte oder die Geschäftsführung. Unter Manage-
ment-Buy-In (MBI) wird dagegen die Übernahme eines Unternehmens durch (fremde) Manager von außen verstan-
den. Die Kombination von MBO und MBI ist eine gemeinsame Übernahme von internen und externen Managern. 
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i Weiterführende Informationen:

3 Förderdatenbank des Bundes unter www.foerderdatenbank.de
3 BMWi-GründerZeiten Nr. 40 �Patente und Schutzrechte�
3 BMWi-GründerZeiten Nr. 3 �Forschung und Entwicklung�
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MBO ist vor allem beim Generationswechsel in  Unternehmensleitungen eine mögliche Form der Übernahme.
Beide � MBI oder MBO � erfordern die gleiche sorgfältige Vorbereitung wie jede Unternehmensgründung durch
Kauf auch. Daran sollten Sie � zusammengefasst � denken: 
3 Ist-Analyse des Unternehmens: bisherige Entwicklung, Stellung am Markt etc.
3 Management: Kenntnisse und Erfahrungen des MBO-/MBI-Teams 
3 Produkt-Analyse und Beschreibung des zukünftigen Produktprogramms/der Dienstleistungen 
3 bisherige Produktpalette im Konkurrenzvergleich 
3 Marktpotenzial und Vertrieb, Markterschließung, neue Vertriebskanäle etc.
3 Finanz- und Ertragsplanung, Finanzierung, Kaufpreisvorstellung
3 Personalplanung
3 Eröffnungsbilanz, letzter Jahresabschluss/Status

Bei vielen Unternehmensübertragungen, ganz besonders aber bei MBI und MBO, verfügen die Käufer oft nur über
geringe Eigenmittel, sodass die Übertragung mit einem hohen Anteil an Fremdkapital finanziert wird.

Ein Unternehmenserwerb kann daher nur erfolgreich sein, wenn das zu übernehmende Unternehmen
3 so ertragreich ist, Zinsen und Tilgung regelmäßig zu erwirtschaften;
3 stille Reserven mobilisieren kann (z. B. durch Grundstücksverkauf);
3 Sicherheiten für die Finanzierung bieten kann, ohne den Handlungsspielraum für eigene Investitionen über

Gebühr einzuschränken;
3 bei Darlehensaufnahme weder überschuldet wird noch gegen die Pflicht verstößt, das Stammkapital zu erhalten.

Beteiligung an einem Betrieb

Für die Beteiligung an einem Betrieb gelten die gleichen Empfehlungen wie für die Unternehmensnachfolge.
Vom Preis für die Beteiligung, von den Zukunftsaussichten des Betriebes und von den konkreten Regelungen des
Gesellschaftsvertrages hängt es ab, ob der Einstieg in das Unternehmen sinnvoll ist oder nicht.

Outsourcing und Spin-off-Gründung

Beim Outsourcing werden bestimmte Unternehmensabteilungen in die Selbständigkeit �entlassen�. Aus der
Marketing-Abteilung kann z. B. eine selbständige Werbeagentur werden, aus der Personalabteilung eine
Personalberatung. Die betreffende Abteilung kann von einem externen Gründer oder auch einem externen
Unternehmen übernommen werden. Der externe Einzelgründer sollte sich daher wie auf eine Unternehmens-
nachfolge vorbereiten.
Die Spin-off-Gründung ist eine Variante des Outsourcing. Charakteristisch ist hier allerdings die enge Partner-
schaft zwischen dem Mutterunternehmen (Inkubator) und dem neu gegründeten Unternehmen. Darüber hinaus
spielen sich Spin-offs in der Regel im Bereich Forschung und Entwicklung ab. Der Inkubator stellt in der Regel
fachliches Know-how, unternehmerische Erfahrung, Kontakte zu Kunden und Lieferanten, Netzwerke, evtl.
Betriebsräume zur Verfügung.

Bevor interne Führungskräfte einem Spin-off zustimmen, sollten jedoch folgende Fragen geklärt werden:
3 Kann das Spin-off-Unternehmen auf bestehende Kundenkontakte des Inkubators zurückgreifen?
3 Kann das Spin-off-Unternehmen auch Geschäftsbeziehungen zu Konkurrenten des Inkubators aufnehmen?
3 Welche Einflussmöglichkeiten hat das Inkubator-Unternehmen auf die Geschäftspolitik?
3 Über welchen Zeitraum hält das Inkubator-Unternehmen Anteile am Spin-off-Unternehmen?
3 Ist das Inkubator-Unternehmen bereit, während der Gründungsphase für die Liquidität des Spin-off-

Unternehmens zu sorgen?
3 Inwieweit ist die Geschäftsführung dem Inkubator gegenüber rechenschaftspflichtig?
3 Sind bestimmte Produkte von der Entwicklung und vom Vertrieb ausgeschlossen?
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Als Kleingründung bezeichnet man in der EU eine Existenzgründung, deren Finanzierungsbedarf unter
25.000 Euro liegt. Sie bietet erfahrungsgemäß nicht nur zu Beginn, sondern dauerhaft nur dem Gründer
selbst einen Arbeitsplatz. Vorteile von Kleingründungen sind geringer Kapitalbedarf, dadurch: Risiko-
minderung, dadurch: Möglichkeit, berufliche Selbständigkeit zu testen, Zusatzeinkommen zu Festanstel-
lung und geringerer Zeitbedarf.

Wenn Sie eine Nebenerwerbs- oder Kleingründung planen, sollten Sie . . .
3 gezielt nach einer Geschäftsidee für ein Unternehmen  suchen, das möglichst geringe laufende Kosten (z. B.

Miete) und Investitionen (z. B. Büroausstattung) erfordert. Halten Sie die Kosten so niedrig wie möglich.
3 prüfen, ob Sie mit dieser Geschäftsidee Ihr Unternehmen auch tatsächlich stundenweise betreiben können.

Bei einem Einzelhandelsgeschäft ist dies z. B. nicht realistisch.
3 überlegen, welche Geschäftsideen auch Entwicklungsmöglichkeiten zulassen, z. B. vom Schreibbüro zum

Sekretariatsservice für Unternehmen oder vom Frühstücksservice für Büroangestellte zum eigenen CafØ.

Wenn Sie noch angestellt sind . . .
regelt u.a. Ihr Arbeitsvertrag, ob und in welchem Umfang Sie neben Ihrer sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigung auch selbständig tätig sein dürfen. In manchen Fällen muss Ihr/-e Arbeitgeber/-in zustimmen. Lassen Sie
sich auf jeden Fall von einem Fachanwalt oder einer Fachanwältin für Arbeitsrecht dazu beraten. Achten Sie auf
alle Fälle darauf, dass Ihre Geschäftsidee nicht in Konkurrenz zum Unternehmen Ihres Arbeitgebers steht.

Wenn Sie arbeitslos sind . . .
kann Ihnen Arbeitslosengeld nur gewährt werden, wenn der zeitliche Umfang Ihrer Nebentätigkeit 15 Stunden
wöchentlich nicht erreicht. Sollte Ihre Arbeitszeit 15 Stunden oder mehr betragen, gelten Sie nicht mehr als arbeits-
los und erhalten kein Arbeitslosengeld mehr von der Agentur für Arbeit. Werten Sie die nebenberufliche selbstän-
dige Tätigkeit in eine hauptberufliche selbständige Tätigkeit auf, sollten Sie den Gründungszuschuss beantragen,
der speziell für Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit von der Agentur für Arbeit zur Verfügung gestellt
wird. Wenn Sie die 15-Stunden-Grenze nicht erreichen, werden Ihre Einnahmen aus der selbständigen Tätigkeit
zum Teil auf das Arbeitslosengeld angerechnet. Das anzurechnende Einkommen ergibt sich nach Abzug einer Pau-
schale in Höhe von 30 Prozent der Betriebseinnahmen als Betriebsausgaben und eines Freibetrages von 165 Euro.
Weisen Sie der Agentur für Arbeit höhere Betriebsausgaben nach, werden diese von den Einnahmen abgezogen.

Besonderheiten für Kleingründer

Steuern
Das Finanzamt akzeptiert auf Dauer nicht, wenn eine selbständige Tätigkeit � auch im Nebenerwerb � nur Verluste
�einfährt� und auch nach mehreren Jahren keine Gewinne erzielt. Anstelle einer Selbständigkeit unterstellt man
hier eine so genannte �Liebhaberei�, für die es keine Steuererleichterungen gibt.

Sozialversicherung
Selbständige müssen in der Regel ihre Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung selbst bestreiten. Angestellte, die
im Nebenerwerb selbständig sind, zahlen (wie alle Arbeitnehmer) 50 Prozent ihrer Sozialversicherungsbeiträge
selbst, die anderen 50 Prozent zahlt der Arbeitgeber.

Kammerbeiträge
IHK: Gründerinnen und Gründer, die erstmals einen Gewerbebetrieb anmelden, sind im Gründungsjahr und im
Folgejahr vom IHK-Mitgliedsbeitrag (Grundbeitrag und gewinnabhängige Umlage) befreit. Im dritten und vier-
ten Jahr sind sie von der Umlage befreit. Klein- und Kleinstunternehmen sind vollständig beitragsfrei.

Voraussetzungen für Gründerinnen und Gründer: 
3 Es handelt sich um natürliche Personen (keine Personen- oder Kapitalgesellschaften).
3 Sie sind nicht im Handelsregister eingetragen.

Kleingründung



27

3 Sie waren in den letzten fünf Jahren vor der Betriebseröffnung nicht selbständig tätig, haben also weder Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit erzielt, noch waren sie an
einer Kapitalgesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu mehr als einem Zehntel beteiligt.

3 Ihr Jahresgewinn (Gewerbeertrag beziehungsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb) liegt nicht über 25.000 Euro.

Voraussetzungen für Klein- und Kleinstunternehmen:
3 Sie sind weder im Handelsregister noch im Genossenschaftsregister eingetragen.
3 Ihr Jahresgewinn (Gewerbeertrag beziehungsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb) liegt nicht über 5.200 Euro.

HWK: Gründerinnen und Gründer, die erstmals ihr Gewerbe angemeldet haben, sind für das Jahr der Anmeldung
von Beiträgen zur Handwerkskammer befreit. Für das zweite und dritte Jahr müssen sie nur die Hälfte des Grund-
beitrags bezahlen und keinen Zusatzbeitrag, für das vierte Jahr sind sie noch von der Entrichtung des Zusatzbei-
trags befreit.

Voraussetzungen dafür sind: 
3 Es handelt sich um natürliche Personen (keine Personen- oder Kapitalgesellschaften).
3 Ihr Jahresgewinn liegt nicht über 25.000 Euro.

Gewerbetreibende (natürliche Personen), die nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 Handwerksordnung im Zeitraum von bis zu drei
Monaten erlernbare Tätigkeiten ausüben, gehören entweder der Industrie- und Handelskammer oder der
Handwerkskammer an. Sie sind unabhängig davon, welcher Kammer sie angehören, vom Beitrag vollständig frei-
gestellt, wenn ihr Gewerbeertrag nicht über 5.200 Euro im Jahr liegt.

Nebenerwerbsgründung

Eine besondere Form der Kleingründung ist die Nebenerwerbsgründung. Von ihr ist dann die Rede, wenn Grün-
derinnen oder Gründer hauptberuflich z. B. Angestellte/r oder Hausfrau /-mann und �im Nebenberuf� selbständig
sind. Oder auch dann, wenn auch diese Gründung keine so genannte Vollerwerbsgründung ist, wenn also die
Erträge daraus nicht ausreichen, um den Lebensunterhalt vollständig zu bestreiten. Dass die besonderen Vorteile
von Kleingründungen gerade für die �Gründung im Nebenberuf�  zutreffen, zeigt die Gründungsstatistik: Fast 60
Prozent aller Gründungen im Jahr 2006 waren Nebenerwerbsgründungen (KfW-Gründungsmonitor 2007).

Online-Auktionshandel

Online-Auktionshandel ist für viele Kleingründerinnen und -gründer der Einstieg in die Selbständigkeit. Allein
bei der Auktionsplattform eBay verdienen mittlerweile über 10.000 Unternehmer in Deutschland ihren Lebens-
unterhalt. Auch andere Auktionsplattformen wie z. B. amazon oder azubo bieten Möglichkeiten, in den gewerb-
lichen Handel einzusteigen. 
Wer mit dem Gedanken spielt, Auktions-Händler zu werden, sollte sich über folgende Punkte genau informieren:
3 technische Voraussetzungen
3 Gebühren
3 Bewertungen
3 Verkäuferstatus auf der jeweiligen Auktions-Plattform
3 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Rechte des Verkäufers
3 (Informations-)Pflichten des Verkäufers
3 Verkaufs-Tipps und -Tricks

Weiterführende Informationen:

3 BMWi-GründerZeiten Nr. 44 �Kleingründungen� i
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Netzwerk-Marketing
Netzwerk-Marketing (auch Multi-Level-Marketing) kann eine spezielle Form des Direktverkaufs sein. Hier sucht
sich ein Unternehmen eine ganze Reihe von Geschäftspartnern für den Vertrieb eines Produktes oder einer
Dienstleistung (ähnlich wie ein Franchise-Geber). An den Umsätzen, die in diesem Filial-Netz erwirtschaftet wer-
den, sind die Netzwerk-Partner beteiligt (Umsatzboni). Im Gegensatz zum Franchising, bei der nur ein Franchise-
Geber Filialen gründet, kann im Netzwerk-Marketing jeder Unternehmer eigenständig weitere Netzwerk-Unter-
nehmen gründen.
In der Vergangenheit haben Verbraucherschützer immer wieder vor unseriösen Netzwerk-Marketing-Unterneh-
men gewarnt. Existenzgründer und junge Unternehmen, die darüber nachdenken, sich als Netzwerk-Partner
selbständig zu machen oder hier zusätzlich �einzusteigen�, sollten darum zuvor die betreffenden Firmen, deren
Vertriebs-Provisionen und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis der angebotenen Produkte genau unter die Lupe
nehmen. Die Mitglieder des Bundesverbandes Network Marketing müssen sich zur Einhaltung von Verhaltens-
standards verpflichten (www.bvnm.de).

Finanzierung von Kleingründungen

Mikro-Darlehen
Das Mikro-Darlehen der KfW Mittelstandsbank fördert Kleingründungen, deren Kapitalbedarf nicht mehr als
25.000 Euro beträgt und die vielfach keinen Kredit durch Kreditinstitute bekommen. Liegt das Finanzierungs-
volumen zwischen 5.000 und 10.000 Euro, kann das Programm �Mikro 10� in Anspruch genommen werden. Der
gesamte Investitionsbetrag kann über 25.000 Euro liegen, wenn der darüber hinausgehende Betrag aus eigenen
Mitteln finanziert wird.
Bei dem Vorhaben muss es sich um eine gewerbliche oder freiberufliche Existenzgründung handeln. 
Das Besondere ist: Sie brauchen als Antragsteller in der Regel nur geringe Sicherheiten zur Verfügung zu stellen,
da die KfW Mittelstandsbank gemeinsam mit dem Europäischen Investitionsfonds zu 80 Prozent gegenüber der
Bank für die Rückzahlung Ihres Darlehens haftet.
Gefördert werden auch Gründungen, die zunächst im Nebenerwerb geführt werden. Voraussetzung ist aber, dass
aus der Nebenerwerbsgründung nach maximal vier Jahren ein Vollerwerbsbetrieb geworden ist. Wenn nicht,
muss die Fördersumme zurückgezahlt werden. Darüber hinaus kann das Darlehen auch in der Existenzfestigungs-
phase (bis zu drei Jahre nach dem Start in die Selbständigkeit) in Anspruch genommen werden.

StartGeld
Das StartGeld der KfW Mittelstandsbank ist ebenfalls ein zinsgünstiges Darlehen für Kleingründer, deren Kapital-
bedarf nicht mehr als 50.000 Euro beträgt. Bei dem Vorhaben muss es sich um eine gewerbliche oder freiberufli-
che Existenzgründung handeln.
Das Besondere ist: Sie brauchen als Antragsteller in der Regel nur geringe Sicherheiten zur Verfügung zu stellen,
da die KfW Mittelstandsbank gemeinsam mit dem Europäischen Investitionsfonds zu 80 Prozent gegenüber der
Bank für die Rückzahlung Ihres Darlehens haftet.
Gefördert werden auch Gründungen, die zunächst im Nebenerwerb geführt werden. Voraussetzung ist aber, dass
aus der Nebenerwerbsgründung nach maximal vier Jahren ein Vollerwerbsbetrieb geworden ist. StartGeld kann
nur für die eigentliche Gründungsfinanzierung (nicht für die Existenzfestigung) in Anspruch genommen werden.

i Weiterführende Informationen:

3 BMWi-GründerZeiten Nr. 29 �Internet für Existenzgründer�
3 BMWi-e-f@cts � Informationen zum E-Business
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Bei der Übernahme, also der Fortführung eines Unternehmens, muss der Existenzgründer auf den bestehenden
Vorgaben aufbauen. Von Anfang an muss er sein Können auf allen Schauplätzen eines bereits gewachsenen
Betriebes unter Beweis stellen. Er kann es sich beispielsweise nicht ohne weiteres erlauben, nach und nach
Kundenbeziehungen aufzubauen, sondern muss nebeneinander alle Kundenkontakte gleichermaßen pflegen.

Die Übernahme eines Unternehmens hat andererseits viele Vorteile:
3 das Unternehmen ist auf dem Markt bereits etabliert
3 Beziehungen zu Kunden und Lieferanten sind aufgebaut
3 die Dienstleistung bzw. das Produkt des Unternehmens sind eingeführt
3 es sind entsprechende Räume und Betriebsinventar vorhanden
3 die Mitarbeiter bilden ein eingespieltes Team und der Übernehmer kann auf den Erfahrungen des

Vorgängers aufbauen

Unterstützung bei der Unternehmensnachfolge: Initiative „nexxt“
�nexxt� ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, der KfW Mittel-
standsbank sowie Vertretern von Verbänden, Institutionen und Organisationen der Wirtschaft, des Kreditwesens
und der Freien Berufe. Alle Partner wollen gemeinsam ein günstiges Klima für den unternehmerischen
Generationswechsel in Deutschland schaffen und bieten konkrete Unterstützung bei Vorbereitung und
Umsetzung von Übergaben bzw. Übernahmen von Unternehmen an.

Unternehmens- oder Nachfolgebörsen 
Existenzgründer, die nicht die Möglichkeit haben, einen Familienbetrieb zu übernehmen, können u.a. die so
genannten Unternehmens- oder Nachfolgebörsen im Internet nutzen, um nach einem passenden Unternehmen
zu suchen. In diesen Börsen stellen Unternehmer ihre Betriebe vor, um geeignete Nachfolger zu finden. Ebenso
können sich potenzielle Nachfolger mit all ihren unternehmerischen Qualitäten präsentieren. 
Der bundesweit größte Marktplatz für interessierte Nachfolger und Unternehmer bzw. Übernehmer und Überge-
ber ist die Unternehmensbörse unter www.nexxt-change.org.

Die Unternehmensbörse bietet
3 über 7.000 Inserate von Betrieben, die einen Nachfolger suchen
3 über 3.600 Inserate von potenziellen Nachfolgern
3 qualifizierte Betreuung und Vermittlung durch über 700 Regionalpartner (IHK, HWK, Sparkassen, Volks- und

Raiffeisenbanken u. a.)
3 automatische Benachrichtigung bei passenden Neu-Inseraten (Abo-Funktion)
3 einfache Einstellung von Inseraten bzw. Unternehmensprofilen
3 Online-Instrument �ExposØ-Manager�: strukturierte Vorlage, um alle Details der Suche � falls gewünscht,

auch mit Bildern � zusammenzustellen.

Ansprechpartner zu generellen Fragen zur nexxt-change Unternehmensbörse ist die Unternehmeragentur der
KfW Mittelstandsbank (www.kfw-mittelstandsbank.de).

Einer nach dem anderen:
Unternehmensnachfolge/Betriebsübernahme

Weiterführende Informationen:

3 Initiative nexxt-Unternehmensnachfolge: im Internet unter www.nexxt.org (Informationen, Tipps, Adressen, Veranstaltungskalender,
Börsen)
3 BMWi-Broschüre �nexxt-Unternehmensnachfolge � Die optimale Planung�
3 Unternehmensbörse �nexxt-change�, www.nexxt-change.org

i
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Ja      Nein

Checkliste: Unternehmensnachfolge

Je öfter Sie zögern oder mit „Nein“ antworten, um so dringender sollten Sie 
Experten um Rat fragen. 

Persönliche Voraussetzungen

Sind Sie ausreichend qualifiziert, um Management- und Führungsaufgaben zu
übernehmen?

Stimmt die �Chemie� zwischen Ihnen und dem Alt-Eigentümer (bei gemeinsamer
Übergangsphase) und haben Sie eine Aufgabenteilung innerhalb eines festgesetzten
Zeitraums vorgenommen?

Ertragssituation und Betrieb

Kennen Sie die Ertrags- und Kostensituation des Unternehmens (z. B. Jahresabschlüsse
der letzten 5 Jahre)?

Wissen Sie, wie erfolgreich das Unternehmen im Vergleich zu Unternehmen
derselben Branche ist?

Sind die Erträge ausreichend, um notwendige Investitionen sowie den Kapitaldienst
für den Kauf des Unternehmens tätigen zu können?

Haben Sie sich über das Unternehmen ausreichend informiert (Ausstattung,
Schulden, Personal, Kunden etc.)?

Haben Sie kalkuliert, welche Investitionen Sie kurzfristig und langfristig tätigen müssen?

Ist der Kaufpreis angemessen und von neutralen Sachverständigen ermittelt
bzw. überprüft worden?

Gibt es keine �versteckten Verbindlichkeiten� wie z. B. langfristige Liefer-, Miet- und
Leasingverträge oder Verträge, die erst nach der Übernahme wirksam werden?

Sind Sie über besondere Haftungsrisiken informiert?

Ist der Standort langfristig gesichert (Siedlungsbau, Verkehrsanbindung)?

Können Sie die bisherige Rechtsform beibehalten?

Markt und Kunden

Wird das Unternehmen mit seinen Produkten/Dienstleistungen in den künftigen
Geschäftsjahren erfolgreich am Markt bestehen können?

Zeichnen sich die Produkte/Dienstleistungen durch besondere Qualität oder
Serviceleistungen aus?

Bleiben evtl. Schutzrechte nach der Übertragung bestehen?

Mitarbeiter

Sind die Führungskräfte/Mitarbeiter qualifiziert und motiviert?

Bleiben Mitarbeiter/innen nach der Übertragung im Betrieb?
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Sie können sich viele Probleme und Risiken ersparen, die die Gründung eines Betriebes im Alleingang mit sich
bringt, wenn Sie ein fertiges Konzept kaufen. Das System heißt Franchising und wird heute in vielen Branchen
praktiziert.

Franchise bietet drei Möglichkeiten, sich selbständig zu machen:
3 Als Franchise-Nehmer übernehmen Sie die Geschäftsidee eines Franchise-Gebers, lassen sich schulen und

regelmäßig betreuen. Ihre unternehmerischen  Gestaltungsmöglichkeiten bewegen sich in einem festen
Rahmen.

3 Als Franchise-Geber entwickeln Sie ein eigenes Franchise-System. Grundlage ist Ihre in der Praxis erprobte
Geschäftsidee. Hat sich die Idee bewährt, hilft Ihnen das Franchise-System, durch motivierte Mit-
Unternehmer (Franchise-Nehmer) schnell zu expandieren.

3 Als Master-Franchise-Geber erhalten Sie die Lizenz eines ausländischen Franchise-Unternehmens, das sich auf
dem deutschen Markt etablieren möchte. Damit treten Sie in einer bestimmten Region oder in ganz
Deutschland als Franchise-Geber auf, um � auf eigene Rechnung � weitere Franchise-Nehmer zu akquirieren.

Beim Franchise-Verfahren liefert ein Unternehmen � der Franchise-Geber � Name, Marke, Know-how und
Marketing. Gegen Gebühr räumt er dem Franchise-Nehmer das Recht ein, seine Waren und Dienstleistungen zu
verkaufen. Er bietet dafür die Gewähr, dass kein anderer Franchise-Nehmer in seinem Gebiet einen Betrieb eröff-
net. Der Franchise-Geber bringt wichtige Voraussetzungen wie Markttests oder Kalkulationshilfen und bietet lau-
fend geschäftlichen Beistand sowie Beratung, Werbung und Ausbildung. Ihr Entscheidungsspielraum wird zwar
durch den Franchise-Vertrag eingeschränkt, dafür bietet der Franchise-Geber eine Art Sicherheitsnetz. 
Das komplette Unternehmens-Konzept wird Franchise-Nehmern in einem Handbuch zur Verfügung gestellt.

Vorteil: 
Der Franchise-Nehmer kann das Know-how und die Erfahrung des System-Gebers übernehmen. Das bedeutet:
Das Risiko, dass er mit einem wenig Erfolg versprechenden Unternehmenskonzept antritt und hohe Investitionen
�in den Sand setzt�, ist gering. Dazu kommt, dass er vom Franchise-Geber für die unternehmerische Praxis zusätz-
liche Unterstützung erhält: betriebswirtschaftliche und fachliche Schulungen, Kostenbeteiligungen z. B. für das
Marketing etc.

Nachteil: 
Ein Franchise-System legt die unternehmerische �Marschroute� sehr genau fest. Das heißt: der Weg in die berufliche
Selbständigkeit ist relativ festgelegt und kaum beeinflussbar. Das mag manchem Existenzgründer zu wenig sein.

Die Qual der Wahl

Derzeit gibt es in Deutschland rund 900 Franchise-Systeme am Markt. Nur knapp ein Drittel der Franchise-Anbieter
sind Mitglieder im Deutschen Franchise-Verband. Dieser arbeitet mit eigenen Aufnahmerichtlinien und versucht
so, seriöse von weniger seriösen Anbietern zu trennen. Denn Vorsicht: So mancher Franchise-Geber liefert seinen
Franchise-Partnern nicht mehr als die unbedingt notwendige Ware und dazu nur ein dünnes Werbepaket!

In der Franchise-Börse unter www.nexxt-franchiseboerse.org werden Franchise-Systeme vorgestellt, deren Stan-
dardvertragsbedingungen grundsätzlich eine Förderung der Franchise-Nehmer (Existenzgründer) durch die
KfW Mittelstandsbank zulassen.

Informieren Sie sich bei Franchise-Verbänden, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und Ban-
ken sowie Wirtschaftsverbänden über das Franchise-Unternehmen Ihrer Wahl. Nehmen Sie auch mit anderen
Franchise-Nehmern des Franchise-Gebers Kontakt auf.

Existenzgründungen per Franchising werden nicht in jedem Fall öffentlich gefördert. Erkundigen Sie sich rechtzei-
tig vor Abschluss eines Franchising-Vertrages (z. B. bei der KfW Mittelstandsbank; s. Adressen). 

Konzept gegen Gebühr: Franchising
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Checkliste: Franchising

Eignung zum Franchise-Nehmer?

Verlieren Sie durch die Franchise-Vorgaben nicht zu
viel eigene Entscheidungsfreiheit?

Erfolgsaussichten Ihrer Franchise-Idee

Welche Marktchancen hat die Franchise-Idee?

Haben Sie Konkurrenz am Ort?

Wie heben sich Ihre Produkte und Dienste von der Konkurrenz vor Ort ab?

Was denken potenzielle Kunden über das Franchise-Angebot?

Ist der Markenname geschützt? Sind Patente und Warenzeichen erteilt?

Information über den Franchise-Geber?

Wie gut ist das Management? Wie viel Erfahrung hat es?

Gibt es dafür Referenzen?  

Wie ist seine Kapital-Situation?  

Wie ist das Firmen-Image?

Wie viele Franchise-Nehmer gibt es? Wie lange?

Führt er einen Eignungstest mit Ihnen durch?

Ist er Mitglied in einem Fachverband (DFV)?

Schreibt der Franchise-Geber die Preise für Ihr Produkt vor (nicht zulässig!)?

Müssen Sie Betriebsmittel und Waren zu 100 Prozent beim Geber beziehen?

Ist das Franchise-Angebot hieb- und stichfest?

Passen Produkt, Partner und Franchise-Paket zu Ihnen?

Ist � fachliche und kaufmännische � Erfahrung erforderlich?

Gibt es eine ausreichende Schulung und Betriebsvorbereitung, Weiterbildung?

Existiert ein Handbuch zur Betriebsführung?

Gibt es Beratung und Hilfe bei Schwierigkeiten?

Gibt es Service-Leistungen des Gebers in den Bereichen
Einkauf, Werbung, PR-Maßnahmen etc.?

Der Finanzplan

Stimmt das Zahlenwerk?

Was werde ich verdienen?

Wie hoch ist mein Kapitalbedarf?
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Sind Einstiegs-Gebühr und laufende Gebühren, 
zahlbar in Prozent vom Bruttoumsatz, angemessen/ 
marktgerecht?

Unterstützt mich der Franchise-Geber bei der Erstellung 
eines Liquiditätsplans und einer  Erfolgsvorschau?

Franchise-Vertrag

Haben Sie ausreichend Zeit, den Vertrag vor Ihrer
Unterschrift zu prüfen (mit Experten Ihrer Wahl)?

Wird Ihnen Gebietsschutz garantiert?

Wie sind die Vertrags-Fristen (in der Regel zunächst 10 Jahre)?

Wie hoch sind die Vertragsstrafen?

Erkennt die KfW Mittelstandsbank den Vertrag an?

Bei Beendigung der Partnerschaft

Welche Möglichkeiten des Verkaufs gibt es?

Gibt es ein Ausübungs- bzw. Wettbewerbsverbot?

Reichen (kleine) Veränderungen im
Erscheinungsbild, Warensortiment etc.,
um weiterhin in der Branche tätig zu sein?

Gibt es eine Konkurrenzklausel?

Weiterführende Informationen:

3 BMWi-GründerZeiten Nr. 4 �Franchise�
3 BMWi-Existenzgründungsportal unter www.existenzgruender.de � Gründungsarten � Franchising

i
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4. Der Businessplan

Von der Idee zum Erfolg: Der Businessplan
Wer sich beruflich selbständig machen will, braucht zunächst eine Erfolg versprechende Geschäftsidee. Aber
die Idee allein reicht nicht aus. Jede Gründung benötigt außerdem einen ausgefeilten Plan, wie diese Idee
erfolgreich in die Tat umgesetzt werden kann. Dieser Plan muss alle Faktoren berücksichtigen, die für Erfolg
oder Misserfolg entscheidend sein können. Er ist die Regieanweisung für den Existenzgründer, die sein wei-
teres Vorgehen bestimmt. Je nach Vorhaben und Branche werden an einen Businessplan unterschiedliche
Ansprüche gestellt: Wer ein kapitalintensives Science-Unternehmen gründet, muss selbstverständlich be-
stimmte Inhalte wesentlich umfangreicher darstellen als derjenige, der einen Kurierservice betreiben will. 

Warum ein Businessplan?

Wer sich unternehmerisch betätigen will, sollte auf keinen Fall ins Blaue hinein wirtschaften. Auch eine Grün-
dung ohne Planung wird fast mit Sicherheit scheitern. Je durchdachter und detaillierter Ihre Gründungsplanung
ist, desto größer ist die Chance, dass Ihr Vorhaben zum gewünschten Erfolg führt. Ein ausführlicher Businessplan
�zwingt� Sie dazu, alle wichtigen Punkte Ihrer Gründung, alle Chancen und Risiken, zu überdenken. Jedes Prob-
lem, das Sie schon bei der Planung erkannt und womöglich gelöst haben, bedeutet eine Erleichterung und zusätz-
lichen Spielraum nach dem Unternehmensstart. 
Tragen Sie sorgfältig und ausdauernd alle Informationen zusammen, die der Businessplan von Ihnen verlangt. Dies
bedeutet ein gutes Stück Fleißarbeit, das Ihnen niemand abnehmen wird, das sich aber lohnt. Erst dann können Sie
in aller Regel mit großer Wahrscheinlichkeit feststellen, dass Ihre Geschäftsidee �funktioniert�. 
Ein aussagefähiger Businessplan ist außerdem die Voraussetzung dafür, Ihre Geldgeber davon zu überzeugen, dass
Ihr geplantes Unternehmen genug Umsatz erwirtschaften wird, um das geliehene Geld wieder zurückzuzahlen.
Dazu kommt: Wenn Sie schon den Start sorgfältig geplant haben, werden Sie auch in der Lage sein, weiterhin zu
planen, auf Veränderungen zu reagieren und Ihr Unternehmenskonzept neuen Bedingungen immer wieder
anzupassen. 

Hilfe beim Businessplan
Es gibt eine ganze Reihe von Hilfsangeboten, die Sie bei der Ausarbeitung Ihres Businessplans unterstützen: allen
voran die Kammern, die Businessplanwettbewerbe, die Gründerinitiativen vor Ort und auch die Beratungsange-
bote der KfW Mittelstandsbank (s. Kapitel �Wer hilft? Beratung � oder ich weiß, dass ich nichts weiß�). Eine wich-
tige Regel ist allerdings: Rat und Hilfe sind unverzichtbar. Jede Information und jedes Plandetail müssen aber
auch durch Ihren eigenen Kopf gegangen sein, damit Sie in der Zeit nach der Beratung und Unterstützung den
Überblick behalten.
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Form des Businessplans

Ein gut gemachter Businessplan ist
3 aussagekräftig: Er enthält alle Informationen, die ein Kreditgeber erwartet, wenn er das Vorhaben finanzie-

ren soll.
3 klar gegliedert: Er ist in verschiedene Kapitel unterteilt (s. �Übersicht: Was gehört in Ihren Businessplan?�).
3 gut verständlich: Er sollte in einer auch für Laien verständlichen Sprache geschrieben sein. 
3 kurz und knapp: Er sollte einschließlich Anhang nicht mehr als 30 Seiten umfassen. 
3 leicht lesbar: Schriftgröße 12 Punkt, Zeilenabstand 1,5, Ränder mindestens 2,5, Absätze,

Zwischenüberschriften.
3 optisch ansprechend: Das äußere Erscheinungsbild ist ordentlich, professionell, nicht übertrieben bunt

oder grafisch verspielt. 

Hinweise zur Erarbeitung Ihres Businessplans 

Zusammenfassung

Formulieren Sie hier kurz und übersichtlich die Argumente, die Ihre Kapitalgeber von Ihrer Geschäftsidee überzeu-
gen sollen (insgesamt nicht mehr als zwei Seiten).

Geschäftsidee

Beantworten Sie klar und einfach die Frage: Was möchten Sie tun? Beschreiben Sie sowohl Ihre kurzfristigen als
auch langfristigen Unternehmensziele. Bedenken Sie: Ihre Geschäftsidee sollte das �gewisse Etwas� haben, das Sie
von der Konkurenz unterscheidet. Denken Sie dabei auch an Entwicklungsmöglichkeiten. 

Geschäftsideen finden:
So manche potenzielle Gründerin und so mancher potenzieller Gründer suchen noch nach einer Erfolg verspre-
chenden Geschäftsidee. 
Eine ganze Reihe von Quellen liefern Informationen zu allgemeinen wirtschaftlichen Trends, �boomenden�
Branchen, erfolgreichen Geschäftsideen bis hin zu Beispielen gelungener Einzelunternehmen: 
Informationsquellen
3 Allgemeine Trends/Beispiele: Publikumszeitschriften, Wirtschaftsmagazine (Print und TV) bzw. deren

Online-Informationen im Internet
3 Branchen: aktuelle Marktstudien vieler Marktforschungsinstitute (häufig kostenlos zum Download im

Internet)
3 Geschäftsideen: Fachzeitschriften/-magazine (z. B. �die geschäftsidee�, �franchise�, �Pro Firma�,

�StartingUp�, �impulse�-Sonderhefte), Gründermessen, Gründerwettbewerbe, Gründerinitiativen

Unternehmensnachfolge
Wenn Sie ein bestehendes Unternehmen kaufen oder pachten, übernehmen Sie nicht nur die Geschäftsidee,
sondern meist auch Kundenstamm, Personal etc.

Franchising
Die Möglichkeit, sich mit einer fremden (meist schon markterprobten) Idee selbständig zu machen. 

Unterstützung beim Businessplan

Das Bundeswirtschaftsministerium bietet Ihnen verschiedene Online-Hilfen an, die Ihnen bei der Erstellung Ihres Businessplans helfen: 
3 BMWi-Business-Planer www.existenzgruender.de/businessplaner
3 BMWi-Softwarepaket für Gründer und junge Unternehmen (CD-ROM). Informationen und Bestellmöglichkeit: www.softwarepaket.de

O
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Patentrecherchen
Beim Deutschen Patent- und Markenamt liegen zum Teil Patente �brach�, die zwar entwickelt und angemeldet,
aber nicht    weiterverwertet wurden. 

Internet
Das Internet enthält Geschäftsideen aus der ganzen Welt. Hier lassen sich Trends und Vorbilder aus anderen
Ländern ablesen, die man womöglich auf den heimischen Markt übertragen kann. 

Auslöser für neue Geschäftsideen

Innovationsstandard
Viele Erfolg versprechende Vorhaben ranken sich heute um die Basisinnovationen in der Informationstechnik
und der Biotechnologie.

Bevölkerungsentwicklung
Die Veränderungen der Bevölkerungsstrukturen geben wichtige Hinweise auf Marktchancen. Wichtigster Faktor
ist die �Altersschere�. Außerdem ist ein längerfristiger Trend zu kleineren Haushalten erkennbar.

Moden
Moden sind kaum vorhersehbare, kurzlebige Vorlieben oder Verhaltensformen, saisonale Highlights. Aus Moden
ergeben sich daher auch nur kurzfristige Marktchancen.

Marktlücken entdecken
Selbst in gesättigten Märkten gibt es Nischen, die bislang noch unbesetzt sind. Um sie aufzuspüren, benötigen Sie
zumeist detailliertes Branchenwissen. Manchmal reichen aber auch schon ein �gesunder Menschenverstand�
oder eigene Erfahrungen.

Erfolgreiche Konzepte kopieren
Wildern Sie doch einmal in fremden Revieren. In anderen Branchen und Ländern gibt es genügend Geschäfts-
ideen, die ihren Erfolgsbeweis schon angetreten haben. Oft lassen sich diese übertragen. Wer Ideen kopiert, grün-
det oft mit eingeschränktem Risiko. Die Franchise-Idee basiert auf diesem Konzept. Als Franchise-Nehmer profi-
tieren Sie vom Know-how anderer � wenngleich gegen Bezahlung. Achten Sie aber auf eventuelle Urheberrechte
oder andere gewerbliche Schutzrechte.

Neue Ideen in alten Branchen verwirklichen
Alte Branchenhasen werden mit der Zeit betriebsblind. Eine pfiffige Neuheit macht selbst aus dem verschlafens-
ten Konzept eine Top-Geschäftsidee. Doch sind solche Ideen nicht immer leicht zu finden.

Technische Entwicklungen nutzen
Wer Innovationen rechtzeitig erkennt, kann fast sicher sein, eine gute Grundlage für das Konzept zu haben. Doch
Vorsicht: Eine Erfindung muss sich vermarkten lassen, sonst bleibt sie eine �Tüftelei�. Eine Voraussetzung dafür:
Markterkundung.

Produkt/Dienstleistung

Beschreiben Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung mit einfachen Worten, so dass sie auch ein Nicht-Fachmann
versteht und attraktiv findet. 
3 Vermeiden Sie Fachausdrücke, Formeln oder technische Details (wenn überhaupt, dann im Anhang). 

Gerade technische Produkte und techniklastige Dienstleistungen sollten Sie so verständlich beschreiben, 
dass ein potenzieller Geldgeber versteht, was Sie vorhaben. Tut er das nicht, wird er Ihr Projekt auch nicht
finanzieren.

3 Ob Ihre technischen Ausführungen zutreffend sind, sollten Sie im Zweifelsfall durch ein technisches
Gutachten belegen. 

3 Legen Sie Fotos, Zeichnungen oder Diagramme bei. 
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3 Benennen Sie, falls vorhanden, Patente, Rechte, Lizenzen, Verträge und fügen Sie Ihrem Businessplan 
Kopien im Anhang bei.

3 Vor allem bei aufwändigen Produkten ist es notwendig, die einzelnen Produktionsschritte deutlich zu
machen. Was wird z. B. im Unternehmen selbst, was außerhalb bearbeitet?

Marktübersicht

Kunden: Beschreiben Sie Ihr Produkt bzw. Ihre Dienstleistung aus der Sicht künftiger Kunden. 
3 Welche Nutzen bieten Sie ihnen an: Geld-, Zeit-, Arbeitsersparnis, Spaß etc.? Machen Sie hier eigene

Umfragen. Hören Sie bei Freunden und Bekannten nach. Bewerten Sie mit Ihren Erkenntnissen auch die
Angebote Ihrer Mitbewerber: Wie gut sind sie im Vergleich zu Ihnen?

3 Recherchieren Sie, wie sich Ihre Branche entwickelt. Ihr Unternehmen wird nur dann Erfolg haben, wenn 
es auch Ihrer gesamten Branche gut geht. Machen Sie eigene Umfragen. Telefonieren Sie mit Unternehmen
Ihrer Branche: Fragen Sie bei Banken und Sparkassen und bei Ihrer Hausbank nach aktuellen
Branchenuntersuchungen. Sind die Wachstumsraten so groß, dass auch für einen neuen Wettbewerber
genügend Umsatz zu erwarten ist? 

Konkurrenz: Wenn der Markt, in den Sie hinein wollen, profitabel ist, gibt es immer jemanden, der dort bereits
aktiv ist oder sein wird.
3 Ermitteln Sie z. B. in den �Gelben Seiten�, wer zu Ihren Konkurrenten zählt. 
3 Führen Sie Ihre wichtigsten Konkurrenten und Ihre Angebote auf. Welchen Umsatz, Marktanteil haben diese?
3 Ist das Marktpotenzial groß genug für alle? 
3 Konkurrenten können auch Unternehmen sein, die nicht exakt das Gleiche, aber ˜hnliches anbieten. 
3 Vergessen Sie auch nicht die Internet-Präsentation Ihrer Stadt oder Region. 
3 Fragen Sie bei Ihrer Kammer die Experten, die den lokalen oder regionalen Markt seit langem kennen. 

Standort
Begründen Sie die Wahl Ihres Standorts. Der Standort spielt eine entscheidende Rolle für den Unternehmens-
erfolg. Wegen der Vielzahl von gewerbe- und baurechtlichen Verordnungen und Gesetzen, die zum Teil nicht bun-
deseinheitlich geregelt sind, sollte jeder Gründungswillige bei der für ihn zuständigen Gemeinde (Bauplanungs-
amt) nachfragen, wie das Gebiet, in dem er die Gründung seines Betriebes plant, im Bebauungsplan ausgewiesen ist.
Befindet er sich im Gewerbe- oder Industriegebiet, so ist seine Gründung aufgrund baurechtlicher Bestimmungen in
der Regel nicht gefährdet. Liegt sein geplanter Standort hingegen im Wohn- oder Mischgebiet, sollte er prüfen, ob
der Ansiedlung seines Betriebes nichts entgegensteht.

Marketing                                       

Beschreiben Sie, wie Sie Ihr Angebot entwickeln und präsentieren können, so dass es sich (für einen gewissen
Zeitraum) von der Konkurrenz abhebt. Klären Sie dafür:
3 Welches ist Ihr besonderer Kunden-Nutzen (z. B. ein besonderer Service oder Ersatzteildienst)?
3 Wie ist Ihr Preis (z. B. besonders günstiger Preis durch niedrige Kosten in Ihrem Unternehmen)?
3 Über welchen Vertriebsweg erreichen Sie Ihre Kunden (z. B. durch schnellen und kostengünstigen Vertrieb

etwa per Internet)?
3 Mit welchen Werbemaßnahmen wollen Sie Ihre Kunden informieren? 

Unternehmensorganisation                                               

Unternehmensführung/Gründerperson(-en)
3 Gehen Sie hier auf das gesamte Team ein: Gesellschafter, Geschäftsführer, Mitarbeiter. 
3 Erläutern Sie, warum Sie sich mit diesem Vorhaben selbständig machen möchten. 
3 Wer hat welche Ausbildung und Erfahrung? 
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3 Unterscheiden Sie zwischen Ihren fachlichen Qualifikationen (Ausbildung, Berufserfahrung etc.) und Ihren
unternehmerischen Qualifikationen (kaufmännisches Know-how, Führungserfahrung,
Kommunikationsfähigkeit etc.). 

3 Machen Sie deutlich: Wer übernimmt welche Rollen? 
3 Erstellen Sie wenn nötig ein Organigramm. Vollständige Lebensläufe sollten im Anhang beiliegen. 

Rechtsform 
Bevor Sie sich für eine Rechtsform entscheiden, sollten Sie eine Reihe von Fragen klären:
3 Wie viele Personen sollen Verantwortung übernehmen? 
3 Wollen Sie möglichst ohne viele Formalitäten starten? 
3 Wollen Sie die Haftung beschränken? 
3 Wollen Sie eine Rechtsform, die ein möglichst positives Image bietet? 
3 Wollen Sie eine Rechtsform, die eine möglichst einfache Buchführung verlangt? 
3 Wollen Sie eine Rechtsform, die einen möglichst geringen Kapitaleinsatz verlangt? 

Organisation 
Erkundigen Sie sich über die verschiedenen Organisationsformen. Neben der streng gegliederten linearen
Organisation gibt es z. B. auch projektbezogene Organisationsformen, bei denen die Verantwortung bei den
jeweiligen Projektleitern liegt.

Mitarbeiter 
3 Begründen Sie die Auswahl Ihrer Mitarbeiter (Anzahl, Qualifikationen)
3 Denken Sie bei Ihrer Mitarbeiterplanung auch über den Start hinaus. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

werden zunehmend zum entscheidenden Faktor im Wettbewerb. Planen Sie immer mindestens drei Jahre 
im Voraus. Nur die Unternehmen werden sich dauerhaft einen Wettbewerbsvorsprung verschaffen, die 
über qualifiziertes und motiviertes Personal verfügen.

Chancen/Risiken

Viele Banker können mit Risiken leben, wenn sie den Eindruck haben, der Gründer geht verantwortungsbewusst
damit um. 
3 Machen Sie hier unbedingt Worst-case- und Best-case-Betrachtungen. 
3 Überlegen Sie genau: Unter welchen Bedingungen �funktioniert� Ihr Konzept nicht mehr? 
3 Wie können Sie dann reagieren (z.B. Kosten reduzieren, Angebote verändern, neue Absatzmärkte suchen)? 
3 Bewerten Sie die Wahrscheinlichkeit der aufgezeigten Chancen und Risiken.
3 Begründen Sie Ihre Annahmen mit recherchierten und belegbaren Fakten und Zahlen von Kammern,

Banken, Branchenverbänden etc. 

Finanzierung                                              

Die Finanzierung ist oft der schwierigste Teil des Businessplans. Da es sich hier weitestgehend um Schätzungen
handelt, sollten Sie Ihre Zahlen plausibel darstellen und mit entsprechenden Unterlagen belegen. Beizufügen sind:
3 Kapitalbedarfsplan
3 Finanzierungsplan
3 Liquiditätsplan
3 Ertragsvorschau/Rentabilitätsrechnung

Kapitalbedarfsplan
Der Kapitalbedarfsplan zeigt Ihnen, wie viel Eigen- und Fremdkapital Sie für welche Posten brauchen. 
3 Kalkulieren Sie über mindestens sechs Monate. 
3 Berücksichtigen Sie auch eine Reserve für unvorhergesehene Ausgaben und für die Kosten der privaten

Lebensführung. 



39

3 Denken Sie auch an die unterschiedlichen Laufzeiten der Fremdfinanzierungsmittel. Wenn die tilgungsfreie
Zeit vorbei ist, kommt u.U. eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung auf Sie zu.

Finanzierungsplan

Eigenkapital
Die Banken erwarten in der Regel, dass Sie sich als Kreditnehmer auch mit eigenen finanziellen Mitteln beteiligen.
3 Geben Sie hier die Höhe des Eigenkapitals an, das Sie in das Unternehmen einbringen werden. 

Fremdkapital
Einen Teil des Kapitalbedarfs werden Sie sicherlich nicht selbst decken können. 
3 Welchen Investitionsanteil  müssten Sie z. B. durch einen Kredit abdecken?
3 Welche öffentlichen Förderprogramme kommen für Sie in Frage?
3 Die Laufzeiten von Bankkrediten oder öffentlichen Fördermitteln sollten dabei mit dem von Ihnen

aufgezeigten Liquiditätsbedarf korrespondieren.

Liquiditätsplan
Eine fundierte Liquiditätsvorschau zeigt Ihre Zahlungsfähigkeit für einen bestimmten Zeitraum an. 
3 Stellen Sie die zu erwartenden Einnahmen den Ausgaben für die ersten drei Jahre gegenüber. 
3 Wenn Sie nach Zahlen für erwartete Umsätze suchen: Kammern, Verbände, Banken und Sparkassen können

Ihnen hier mit Branchenwerten helfen. 
3 Legen Sie Branchendaten zur Zahlungsmoral Ihrer Kunden vor und erklären Sie, wie Sie z. B. lange

Zahlungsfristen überbrücken können. 
3 Erklären Sie, wie lange es dauern wird, bis Sie tatsächlich �schwarze Zahlen� schreiben werden und wie Sie die

Zeit bis dahin finanziell überstehen können.

Ertragsvorschau/Rentabilitätsrechnung
Die Ertragsvorschau/Rentabilitätsrechnung  zeigt, ob sich Ihr Vorhaben lohnt.
3 Werden Ihre Umsätze höher sein als Ihre Kosten? 
3 Zeigen Sie, welche Umsätze Sie mit welchem Produkt oder welcher Dienstleistung bei welchen Kunden

machen. 
3 Die Zahlen müssen � auch wenn es sich um Schätzungen handelt � nachvollziehbar sein. 
3 Wenn Sie nach Zahlen für erwartete Umsätze suchen: Kammern, Verbände, Banken und Sparkassen können

Ihnen hier mit Branchenwerten helfen. Was geschieht, wenn ein geringer  bis gar kein Umsatz erzielt wird?

Vorsicht vor Fehlern: Stolpersteine

3 mangelnde persönliche Qualifikationen
3 fehlende Kenntnisse über Markt und Wettbewerbsverhältnisse
3 kein Überblick über Finanzbedarf und Eigenkapital
3 keine überzeugende Präsentation
3 Businessplan unklar, unverständlich, nicht überschaubar

Mit Hilfe der CD-ROM �Softwarepaket für Gründer und junge Unternehmen� können Sie Ihren Businessplan � mit Anlagen � erstellen.
Für Internet-Nutzer steht im BMWi-Existenzgründungsportal unter www.existenzgruender.de ein �Business-Planer� zur Verfügung �
Gründungswerkstatt.
Beispiele für Businesspläne gibt es
3 bei den Businessplanwettbewerben (s. BMWi-Existenzgründungsportal unter www.existenzgruender.de � Gründermagazin) 
3 im Internet (über Suchmaschinen suchen unter �Businesspläne� + �Beispiele�)

i
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Übersicht: Was gehört in Ihren Businessplan?

1. Zusammenfassung
3 Name des zukünftigen Unternehmens?
3 Name(n) des/der Gründer(s)?
3Was wird Ihr Unternehmen anbieten?
3Was ist das Besondere daran?
3Welche Kunden kommen für Ihr Angebot in Frage?
3Wie soll Ihr Angebot Ihre Kunden erreichen?
3Welchen Gesamtkapitalbedarf benötigen Sie für Ihr Vorhaben?
3Wann wollen Sie mit Ihrem Vorhaben starten?

2. Geschäftsidee
3Was ist der Zweck Ihres Vorhabens?
3Was ist das Besondere an Ihrer Geschäftsidee?
3Was ist Ihr kurz- und langfristiges Unternehmensziel?

3. Produkt/Dienstleistung
3Welches Produkt/welche Leistung wollen Sie herstellen bzw. verkaufen?
3Was ist das Besondere an Ihrem Angebot?
3 Start der Produktion/Dienstleistung?
3 Entwicklungsstand Ihres Produktes/Ihrer Leistung?
3Welche Voraussetzungen müssen bis zum Start noch erfüllt werden?
3Wann kann das Produkt vermarktet werden?
3Welche gesetzlichen Formalitäten (z. B. Zulassungen, Genehmigungen) sind zu erledigen?
Für entwicklungsintensive Vorhaben:
3Welche Entwicklungsschritte sind für Ihr Produkt noch notwendig?
3Wann kann eine Null-Serie aufgelegt werden?
3Wer führt das Testverfahren durch?
3Wann ist das eventuelle Patentierungsverfahren abgeschlossen?
3Welche technischen Zulassungen sind notwendig?
3Welche Patent- oder Gebrauchsmusterschutzrechte besitzen Sie bzw. haben Sie beantragt?
3 Wie könnten sich die technologischen Möglichkeiten im Idealfall entwickeln?

4. Marktübersicht
Kunden
3 Wer sind Ihre Kunden?
3 Wo sind Ihre Kunden?
3 Wie setzen sich die einzelnen Kundensegmente zusammen (z. B. Alter, Geschlecht, Einkommen, Beruf,

Einkaufsverhalten, Privat- oder Geschäftskunden)?
3 Haben Sie bereits Referenzkunden? Wenn ja, welche?
3 Welches kurz- und langfristige Umsatzpotenzial ist damit verbunden?
3 Sind Sie von wenigen Großkunden abhängig?
3 Welche Bedürfnisse/Probleme haben Ihre Kunden?
3 Welchen Nutzen hat Ihr Angebot für potenzielle Kunden?

Konkurrenz
3 Gibt es andere Entwicklungen in �Ihrer� Richtung?
3 Wer sind Ihre Konkurrenten?
3 Was kosten Ihre Produkte bei der Konkurrenz?
3 Welche Stärken haben Sie gegenüber dem Angebot der Konkurrenz?
3 Welche Schwächen haben Sie gegenüber Ihrem wichtigsten Konkurrenten?
3 Wie können Sie diesen Schwächen begegnen?
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Standort
3 Wo bieten Sie Ihr Angebot an?
3 Warum haben Sie sich für diesen Standort entschieden?
3 Welche Nachteile hat der Standort?
3 Wie können Sie diese Nachteile ausgleichen?
3 Wie wird sich der Standort zukünftig entwickeln?

5. Marketing
Preis
3 Welche Preisstrategie verfolgen Sie und warum (Hochpreis, Niedrigpreis)?
3 Zu welchem Preis wollen Sie Ihr Produkt/Ihre Leistung anbieten?
3 Welche Kalkulation liegt diesem Preis zugrunde?

Vertrieb
3 Welche Absatzgrößen steuern Sie in welchen Zeiträumen an?
3 Welche Zielgebiete steuern Sie an?
3 Welche Vertriebspartner werden Sie nutzen?
3 Welche Kosten entstehen durch den Vertrieb?

Werbung
3 Wie erfahren Ihre Kunden von Ihrem Produkt/Ihrer Dienstleistung?
3 Welche Werbemaßnahmen planen Sie wann?

6. Unternehmensorganisation
Unternehmensführung/Gründerperson(-en)
3 Gründerpersonen
3 Welche Form der Organisiation führen Sie ein?
3 Welche Qualifikationen/Berufserfahrungen und ggf. Zulassungen haben Sie?
3 Über welche Branchenkenntnisse verfügen Sie?
3 Über welche kaufmännischen Kenntnisse verfügen Sie?
3 Welche besonderen Stärken gibt es?
3 Welche Defizite gibt es? Wie werden Sie ausgeglichen?

Rechtsform
3 Für welche Rechtsform haben Sie sich entschieden und aus welchen Gründen?

Organisation
3 Wer übernimmt welche Aufgaben im Unternehmen?
3 Wie können Sie ein sorgfältiges Controlling sicherstellen?

Mitarbeiter
3 Wann bzw. in welchen zeitlichen Abständen wollen Sie wie viele Mitarbeiter einstellen?
3 Welche Qualifikationen sollten Ihre Mitarbeiter haben?
3 Welche Schulungsmaßnahmen sehen Sie für Ihre Mitarbeiter vor?

7. Chancen und Risiken
3 Welches sind die drei größten Chancen, die die weitere Entwicklung Ihres Unternehmens positiv

beeinflussen könnten?
3 Welches sind die drei wichtigsten Probleme, die eine positive Entwicklung Ihres Unternehmens

behindern könnten?

8. Finanzierung
Kapitalbedarfs-/Investitionsplan
Wie hoch ist der Gesamtkapitalbedarf für
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3 Anschaffungen und Vorlaufkosten für Ihren Unternehmensstart 
3 eine Liquiditätsreserve während der Anlaufphase (6 Monate nach Gründung; bei innovativen

Science-Unternehmen ca. 2 Jahre)?
3 Liegen Ihnen Kostenvoranschläge vor, um Ihre Investitionsplanung zu belegen?

Private Ausgaben/Einnahmen
3 Wie hoch sind Ihre Kosten für Lebenshaltung, Wohnen, Pkw?
3 Wie hoch sind die Beiträge für persönliche Ab- und Versicherungen?
3 Welche sonstigen privaten Verpflichtungen haben Sie?
3 Wie hoch sind ggf. Einnahmen (z. B. Mieteinnahmen, Kapitalvermögen)?
3 Erhalten Sie den Gründungszuschuss oder Überbrückungsgeld?

Finanzierungsplan
3 Wie hoch ist Ihr Eigenkapitalanteil?
3 Welche Sicherheiten können Sie einsetzen?
3 Wie hoch ist Ihr Fremdkapitalbedarf?
3 Welche Förderprogramme könnten für Sie in Frage kommen?
3 Welche Beteiligungskapitalgeber könnten für Sie in Frage kommen?
3 Können sie bestimmte Objekte leasen? Zu welchen Konditionen?

Liquiditätsplan
3 Wie hoch schätzen Sie die monatlichen (verteilt auf drei Jahre) Einzahlungen aus Forderungen u.a.?
3 Wie hoch schätzen Sie die monatlichen Kosten (Material, Personal, Miete u.a.)?
3 Wie hoch schätzen Sie die Investitionskosten, verteilt auf die ersten zwölf Monate?
3 Wie hoch schätzen Sie den monatlichen Kapitaldienst (Tilgung und Zinszahlung)?
3 Mit welcher monatlichen Liquiditätsreserve können Sie rechnen?

Ertragsvorschau/Rentabilitätsrechnung
3Wie hoch schätzen Sie den Umsatz für die nächsten drei Jahre?
3Wie hoch schätzen Sie die Kosten für die nächsten drei Jahre?
3Wie hoch schätzen Sie den Gewinn für die nächsten drei Jahre?

9. Unterlagen
3 tabellarischer Lebenslauf
3 Zeugnisse
3 Vermögens- und Schuldenaufstellung
3 Vertragsentwürfe
3 Kooperationsverträge (Entwurf)
3 Marktanalysen
3 Branchenkennzahlen
3 Gutachten
3 Schutzrechte (Patente)
3 Übersicht der Sicherheiten
3 Tragfähigkeitsprüfung (bei Gründungszuschuss)

Weiterführende Informationen:

3 BMWi-Softwarepaket für Gründer und junge Unternehmen (CD-ROM) (siehe Bestellfax)
3 Businessplaner-Online unter www.existenzgründer.de/Businessplaner
3 BMWi-Existenzgründungsportal unter www.existenzgruender.de � Weg in die Selbständigkeit � Gründung planen
3 BMWi-GründerZeiten Nr. 17 �Gründungskonzept�
3 BMWi-GründerZeiten Nr. 32 �Beratung�
3 BMWi-GründerZeiten Nr. 43 �Gründerwettbewerbe und -initiativen�

i
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Die meisten Gründer entscheiden sich nach subjektiven Kriterien für ihren Unternehmensstandort: eigener
Wohnsitz, Wohnsitz der Familie, vertrautes Umfeld, Arbeitsstelle des Partners etc. Was sich kaum ein Gründer klar
macht: Die Entscheidung für oder gegen einen Standort berührt alle wichtigen Faktoren eines Unternehmens-
konzeptes: Kunden, Lieferanten, Konkurrenz, Arbeitskräfte, Kosten, Verkehrsanbindungen, Infrastruktur etc. Das
bedeutet: Man muss einen Standort finden, der das Konzept und die Zielsetzung des Unternehmens am besten
unterstützt. Dafür sollte jeder Existenzgründer herausarbeiten, welche Bedeutung �sein� Standort für den Unter-
nehmenserfolg hat.

Welcher Standort ist der richtige?

Den optimalen Standort gibt es nicht. Welcher Standort der richtige ist, hängt von den Besonderheiten des Unter-
nehmens ab: Der Einzelhandel beispielsweise braucht Laufkundschaft, ein überregional tätiges Dienstleistungs-
unternehmen kann seinen Sitz überall haben, das produzierende Gewerbe muss meist ins Industriegebiet. In der
Regel stehen für Gründer oder bestehende Unternehmen (bei einer Erweiterung) mehrere Standorte zur Auswahl.
Vergleichen Sie sie nach objektiven Kriterien miteinander, um zu einer optimalen Entscheidung zu kommen.

Betriebsort und Umfeld

Zu jedem Standort gehört erstens der eigentliche Betriebsort und zweitens dessen Umfeld. Der Betriebsort umfasst
das betreffende Grundstück und die Betriebsräume mit ihren Eigenheiten. Das Umfeld ist das weitere Einzugs-
gebiet, also die Straße, das Stadtviertel, eine bestimmte Stadt, eine Region (z. B. das Ruhrgebiet), ein Bundesland
oder ein Staat. Beide � Betriebsort und Umfeld � müssen bei der Standortsuche nach bestimmten Kriterien bewertet
werden. 

Harte und weiche Standortfaktoren

Dabei sollten Sie zwischen so genannten harten und weichen Standortfaktoren unterscheiden. Harte Standort-
faktoren (z. B. Verkehrsanbindung, Arbeitsmarkt, Zustand des Betriebsgebäudes) lassen sich in Daten und Zahlen
wiedergeben und haben messbaren Einfluss auf die Unternehmenstätigkeit. Weiche Standortfaktoren (z. B. Wohn-
umfeld, Umweltqualität, Freizeitwert, Image der Kommune) sind dagegen schwer messbar und haben kaum
Einfluss auf die konkrete Unternehmenstätigkeit. Sie können aber eine wichtige Rolle für die Arbeitsmotivation
und Verfügbarkeit von Arbeitskräften spielen. Sie bestimmen vor allem das Umfeld des Unternehmens.

Welche harten Standortfaktoren bietet das Umfeld?

3 Kunden: Haben Sie genügend Kunden am Standort? Besonders relevant für den Einzelhandel ist: Wie viele
Gehminuten entfernt gibt es wie viele potenzielle Kunden (Haushalte)? Achtung: Bis zu fünf Gehminuten 
entfernt wohnen 70 Prozent aller potenziellen Kunden.

3 Konkurrenten: Gibt es Konkurrenz am Standort?
3 Verfügbare Gewerbeflächen: Gibt es genügend freie und erschlossene Gewerbeflächen? 
3 Höhe der Gewerbesteuer: Ist die Gewerbesteuer akzeptabel? Zwischen einzelnen Kommunen bestehen z.T.

erhebliche Unterschiede in der Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes.
3 Höhe der Mieten bzw. Pachten: Ist das Miet- bzw. Pachtniveau akzeptabel?
3 Förderung: Gibt es Kapitalgeber und spezielle Fördermittel? 
3 Verkehrsanbindung: Ist die Verkehrsanbindung gut? Ist der Standort gut erreichbar?

Festen Boden unter den Füßen: 
Der Standort
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Ja      Nein

Checkliste: Wie finde ich den richtigen Standort?

Kommt der Standort in Frage?
Je öfter Sie mit �Ja� antworten, desto eher kommt
der Betriebsort für Sie in Frage.

Hat die Betriebsstätte genügend Räume und Flächen?

Sind die Räume und Flächen groß genug?
Kalkulieren Sie rechtzeitig: Wie viele Räume sind erforderlich für Büro, Lager, 
Werkstatt, Sozialräume, Archiv?
Prüfen Sie dabei: Welche Umbauten sind gegebenenfalls nötig, um die Betriebsräume 
an die betrieblichen Anforderungen anzupassen oder um behördliche und gesetzliche
Auflagen zu erfüllen?

Gibt es Expansionsmöglichkeiten?

Sind Ausbauten möglich und bezahlbar, wenn das Unternehmen wächst 
und expandieren will?

Ist die Ausstattung der Räume ausreichend?
(Wärmeschutz, Heizung etc.)

Sind Zufahrtsmöglichkeiten für PKW, LKW und Anlieferung vorhanden?

Sind diese ausreichend?
(Breite, Höhe, Wendeflächen etc.)

Gibt es genügend Parkplätze?
Dies betrifft Parkflächen sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden.

Können diese Flächen ggf. erweitert werden?
Wäre dies nicht so, würde das Unternehmen ggf. zukünftig nur unter 
Schwierigkeiten wachsen können.

Darf der Betrieb am geplanten Betriebsort arbeiten?
Vor allem Unternehmen im produzierenden Gewerbe sind meist mit Lärm,  Abwässern
oder Abgasen verbunden. Je nach Stärke der Umweltbelastung müssen sie sich im
Industrie- oder Gewerbegebiet ansiedeln. In Mischgebieten sind Gewerbebetriebe nur
dann erlaubt, wenn sie die Wohnqualität nicht wesentlich  beeinträchtigen. Der Grad  
der Umweltbeeinträchtigung wird nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG)
und den darin enthaltenen Verwaltungsvorschriften  TA (= Technische Anleitung) -Lärm
und TA-Luft ermittelt. Unternehmen, die z. B. nächtliche Schwertransporte erfordern 
oder deren Maschinen �rund um die Uhr� laufen, müssen ins Industriegebiet. Die für 
das Vorhaben gültigen Vorschriften sind z. B. beim zuständigen Bauordnungsamt oder
dem Gewerbeaufsichtsamt erhältlich.

Ist das Grundstück frei von Altlasten?
Vor allem bei Übernahmen wichtig: Wurden vom Vorgänger z. B. wassergefährdende
Stoffe eingesetzt? Wurden umweltbelastende Abfälle (Bauschutt) auf dem Grundstück
abgelagert? Informationen lassen sich z. B. anhand von Grundbuchauszügen, Bauakten,
Altlastenkataster und anderen behördlichen Unterlagen beschaffen.

Ist der Betriebsort attraktiv und werbewirksam genug?
Auch wenn die Miete noch so günstig sein sollte: Hinterhof- oder Garagen-
Atmosphäre kommt nicht bei jeder Kundengruppe an.
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Lohnt sich der Aufwand? Rentabilitätsvorschau
Und wenn Sie persönlich noch so geeignet und entschieden sind: Die Gründung einer selbständigen
Existenz lohnt sich nur dann, wenn Sie auf Dauer ausreichend Gewinn machen.

Um zu beurteilen, ob Sie als Selbständiger tatsächlich auf Ihre Kosten kommen, müssen Sie vor Ihrer Gründung
unbedingt die folgenden Fragen beantworten:

3 Wie viel Geld muss bzw. will ich mit meiner Selbständigkeit verdienen,
um meine laufenden Kosten (Miete, Lebensmittel, Versicherungen etc.) und eventuell die meiner Familie zu
finanzieren? Wie viel will ich kurz-, mittel- und langfristig verdienen, um mir eine finanzielle Reserve zu
schaffen?

Ermitteln Sie Ihre jährlichen privaten Ausgaben. Sie müssen später über die Einnahmen aus Ihrer berufli-
cher Selbständigkeit gedeckt werden (Unternehmerlohn). 
3 Miete o. vergleichbare Kosten
3 Lebensmittel/Hausrat/Kleidung usw.
3 Strom/Heizung/Wasser/Müllabfuhr
3 Telekommunikation
3 Freizeit
3 Kindergarten
3 Sonderausgaben (Weihnachten, Geburtstage, Urlaub, Reparaturen u. a.)
3 Versicherungen
3 Rücklage für Einkommensteuer
3 Unterhaltsverpflichtungen
3 Tilgung/Zinszahlung für Privatdarlehen
3 usw.
Ziehen Sie von Ihren Ausgaben alle Einnahmen wie beispielsweise das Einkommen Ihres Partners, Mietein-
nahmen, Gründungszuschuss ab, und Sie erhalten als Ergebnis die Höhe Ihrer privaten Ausgaben, die auf
jeden Fall über Ihre berufliche Selbständigkeit gedeckt werden müssen (erforderlicher Unternehmerlohn).

3 Wird mein Unternehmen genug Geld erwirtschaften?
Bei der Beantwortung dieser Frage hilft Ihnen die Rentabilitätsvorschau. Sie sollte mindestens die ersten drei
Geschäftsjahre umfassen. Wenn Sie öffentliche Förderdarlehen in Anspruch nehmen, berücksichtigen Sie
bitte die später einsetzende Tilgung (Rückzahlung des Darlehens), um Liquiditätsengpässe zu vermeiden.

Die Finanzierung

5. Die Finanzierung
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Das Betriebsergebnis sollte Ihnen ermöglichen Ihren Unternehmerlohn (bei Einzelunternehmen und Personen-
gesellschaften) zu decken, eine Liquiditätsreserve zu schaffen und ggf. Ihre betrieblichen Kredite zu tilgen.

Rentabilitätsvorschau

Alle Beträge in Euro und ohne MwSt. 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

Erwartete Umsatzerlöse

– Wareneinsatz (entfällt für Dienstleister) 

= Rohgewinn

+ sonstige betriebliche Erträge (z. B. Mieten)

– Aufwendungen
Personalkosten inkl. Nebenkosten u. inkl. 
Geschäftsführergehalt bei GmbH

Raumkosten

Betriebliche Steuern

Versicherungen, Beiträge

Kraftfahrzeugkosten

Werbe- und Reisekosten

Werbung, Repräsentation

Reparaturen und Instandhaltung

Leasinggebühren

Telefon, Fax, Internet

Bürobedarf

Rechts- und Beratungskosten

Sonstige Aufwendungen

Zinsaufwendungen

Abschreibungen

= Summe Aufwendungen

= Betriebsergebnis

Quelle: Gründerzeiten Nr. 7 �Kapitalbedarf und Rentabilität�

Weiterführende Informationen:

3 BMWi-GründerZeiten Nr. 7 �Kapitalbedarf und Rentabilität�
3 Softwarepaket für Gründer und junge Unternehmen (CD-ROM), www.softwarepaket.de
3 BMWi-Existenzgründungsportal unter www.existenzgruender.de � Checklisten und Übersichten, Online-Hilfen

i
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3 Erwartete Umsatzerlöse: Schätzen Sie, wie viel Umsatz Sie in den nächsten Jahren machen werden.
Orientieren Sie sich an den Umsatzzahlen der Branche, in der Sie Ihr Unternehmen gründen. Die Kammern,
Banken oder auch Branchenverbände haben in der Regel entsprechende Daten aus Ihrer Region. Staffeln 
Sie Ihre Umsatzschätzungen: Im ersten Jahr müssen Sie von eher niedrigen Umsatzerwartungen ausgehen.
Im zweiten Jahr können Sie, wenn die Auftragsentwicklung entsprechend verläuft, von einer Steigerung 
ausgehen. Beachten Sie aber: Eine Umsatzsteigerung kommt nicht von allein; Sie müssen auch  etwas dafür
tun. Für den Einzelhandel veröffentlicht das Institut für Handelsforschung, Universität Köln, jährliche Ver-
gleichsdaten. Gewinnspannen für das sog. Kleingewerbe ermitteln die Oberfinanzdirektionen mit Hilfe so
genannter Richtsatzsammlungen.

3 Wareneinsatz (gilt nicht für Dienstleister): Nur wenn Sie den Einkaufspreis der Waren kennen, die Sie ver-
kaufen oder bearbeiten möchten, können Sie Ihren voraussichtlichen Umsatz berechnen. Erkundigen Sie 
sich bei Großhändlern und auf Fachmessen oder ggf. auch bei Unternehmen derselben Branche. 

3 Aufwendungen: Führen Sie hier die Kosten z. B. für Computer, Software, Miete, Versicherungen oder
Personal auf. 

Was soll der Spaß kosten? Kapitalbedarf
Wie viel Geld brauchen Sie für Ihre Unternehmensgründung? Anders gesagt: Wie hoch ist Ihr Kapital-
bedarf oder Finanzbedarf? Überlegen Sie genau! Denn eine gute Finanzierung ist die Basis für den erfol-
greichen und sicheren Aufbau Ihres Unternehmens. Und wieder gilt: Sprechen Sie in allen Geldangele-
genheiten unbedingt mit Ihrem Berater (auch mit der Kammer und insbesondere mit Ihrer Bank)!
Ermitteln Sie zunächst die Höhe der notwendigen Investitionen!

3 Wie viel Geld brauchen Sie langfristig (z. B. für Grundstück, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge etc.)? 

3 Wie viel Geld brauchen Sie kurz- und mittelfristig z. B. für die Einrichtung des ersten Material- und
Warenlagers, für Außenstände und besondere Belastungen in der Gründungsphase?

3 Planen Sie eine Reserve für Unvorhergesehenes ein!

Außerdem:
3 Wie hoch sind die laufenden Kosten (Betriebsmittel)? Der Bedarf an Betriebsmitteln wird häufig unterschätzt.

Wichtige Fragen sind hier in der Anfangsphase: Wann �kommt� das erste Geld �rein�? Wie groß muss also das
erste finanzielle Polster sein?

3 Wie teuer ist die Gründung selbst? Wird ebenfalls häufig vernachlässigt: Schon die Zeit vor dem
Unternehmensstart kostet Geld.

Weiterführende Informationen:

3 Ihren individuellen Finanzplan können Sie mit Hilfe der CD-ROM �BMWi-Softwarepaket für Gründer und junge Unternehmen� erstel-
len (s. Bestellfax im Serviceteil der Broschüre).

i
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Kapitalbedarfsplan

Euro
Gründungskosten

Beratungen

Anmeldungen/Genehmigungen

Eintrag ins Handelsregister

Notar

Sonstige

Gesamt

Kosten für Anlaufphase (Ausgaben bis zum ersten Geldeingang
aus Umsatz für bestimmten Zeitraum, z. B. 3 Monate)

Personalkosten, inkl. eigenes Geschäftsführergehalt bei
Kapitalgesellschaften (alle Kosten inkl. Lohnnebenkosten)

Beratung

Leasingraten

Miete/Pacht

Werbung

Vertrieb

Betriebliche Steuern

Versicherungen

Reserve für Startphase, Folgeinvestitionen und Unvorhergesehenes

Sonstige

Gesamt

Unternehmerlohn
(Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften
zur Sicherstellung der privaten Lebenshaltungskosten)

Anlagevermögen
Patent-, Lizenz-, Franchisegebühren u. ä.

Grundstücke/Immobilien einschl. Nebenkosten

Produktionsanlagen, Maschinen, Werkzeuge

Betriebs-, Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Gesamt

Umlaufvermögen
Material- u. Warenlager

Kapitaldienst
Zinsen für Existenzgründungsdarlehen/Bankkredite

Tilgung

= Kapitalbedarf

Quelle: Gründerzeiten Nr. 7 �Kapitalbedarf und Rentabilität�.
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Wie viel Geld Sie brauchen, wissen Sie jetzt. Sie müssen sich nun um die Finanzierung kümmern, also Geld-
quellen für Ihr Unternehmen finden. Quellen sind: Eigenkapital � Ihr eigenes Geld- und Beteiligungskapital/
Fremdkapital � Bankkredite, aber auch öffentliche Fördermittel.

Eigenkapital

Je mehr Eigenkapital Sie haben, desto besser: 
3 als Sicherheits- und Risikopolster, um finanzielle Engpässe zu vermeiden, die zur Insolvenz führen können;
3 als Zeichen für Ihre Kreditwürdigkeit gegenüber Geldgebern. Denn wer bereit ist, auch eigenes Geld zu

riskieren, erweckt mehr Vertrauen bei Kreditgebern.

Eigenkapitalquellen

3 Unternehmerkapital. Diese insgesamt drei Förder-Darlehen wenden sich an Existenzgründer, junge
Unternehmer und etablierte Unternehmen und verhelfen ihnen zu �haftenden Eigenmitteln�.

3 Verwandte und Freunde. (bei geringeren Kapitalbedarfssummen)
3 Partner/Gesellschafter. Auch Teilhaber können Ihnen zusätzliches Eigenkapital liefern. Allerdings wollen

sie dafür in der Regel auch ein Mitspracherecht haben.
3 Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Anstelle eines Partners können Sie sich auch eine Beteiligung über eine

öffentlich geförderte oder eine private Beteiligungsgesellschaft suchen. Die öffentlichen Beteiligungsgesell-
schaften der Bundesländer sind eigens geschaffen worden, um jungen Betrieben Mittel zur Verfügung zu
stellen, die diese aus eigenen Ersparnissen oder Teilhabereinlagen allein nicht aufbringen können (und die
die Banken wegen mangelnder Sicherheiten nicht leihen wollen).

Beteiligungen sind hier schon ab 50.000 Euro möglich. Weitere Informationen bietet die mittelständische
Beteiligungsgesellschaft in Ihrem Bundesland. Dagegen steigen die privaten �Venture Capital�-Gesellschaf-
ten erst bei 7-stelligen Summen ein und erwarten zudem wesentlich höhere Renditen. Kapitalbeteiligungen
sind meist stille Beteiligungen über eine feste Laufzeit, in der Regel 10 Jahre. 
Auskünfte erteilt: Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften.

Checkliste: Eigenkapital

Wie hoch sind Ihre Ersparnisse?

Können Sie bis zur geplanten Existenzgründung noch weitere
Beträge ansparen?

Welche Kapitalanlagen sind kurzfristig verfügbar?

Können Ihnen Verwandte oder Bekannte Geld zu günstigen 
Konditionen für Ihre Existenzgründung zur Verfügung stellen?

Welche Sachmittel (Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge etc.) 
können Sie in Ihren Betrieb einbringen?

Möchten Sie eventuell eine/n Partner/in oder Teilhaber/in aufnehmen, 
der/die weitere Eigenmittel zur Verfügung stellen kann?

Wichtig:
Unter 20 Prozent sollte der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital möglichst nicht liegen, eher höher. Prüfen Sie deshalb gründlich
alle �Quellen� für Ihre Eigenmittel! 

O
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Fremdkapital

Wenn Sie die Höhe Ihres Eigenkapitals kennen, werden Sie feststellen, ob Sie zusätzliches Geld benötigen, also
Fremdkapital, sprich: Kredite in Form von Bankkrediten oder öffentlichen Förderkrediten.

Darlehen von Kreditinstituten
Kredite erhalten Sie von Ihrer Hausbank (oder der Bank, die es werden soll) zu den aktuellen Zinssätzen. Die Lauf-
zeit eines Darlehens sollte mit der Nutzungsdauer der Investition übereinstimmen, die Sie mit dem Darlehen
finanzieren wollen.
Gerade in der Anfangsphase kann es sinnvoll sein, die Tilgung eines Darlehens möglichst lang zu strecken.
Immerhin verbessern Sie so Ihre Zahlungsfähigkeit. Sie sollten dabei jedoch nicht außer Acht lassen, dass jede
Tilgungsstreckung Ihr Darlehen verteuert.

Finanzierungsarten

Kredite werden nach ihrer Laufzeit in kurz-, mittel- oder langfristig unterschieden.

Kurzfristige Finanzierung (bis 12 Monate Laufzeit)

3 Kontokorrentkredit:
Der Kredit für Ihr Geschäftskonto, über das alle laufenden Zahlungen abgewickelt werden. Der Kontokorrent-
kredit dient als kurzfristiges Finanzierungsmittel, nicht jedoch für Anlagegüter oder für langfristig gebun-
dene Teile Ihres Umlaufvermögens. Vereinbaren Sie mit Ihrer Hausbank einen Kreditrahmen. Faustregel: ein
Monatsumsatz.

3 Lieferantenkredit:
Der Lieferantenkredit entsteht dadurch, dass Sie eine Ware oder eine Dienstleistung nicht sofort, sondern erst
später bezahlen können (in der Regel haben Sie ein �Zahlungsziel� von 30 Tagen).

3 Wechsel:
Sie können heute Waren beziehen und müssen diese erst später bezahlen. Ihr Lieferant verlangt für die
Waren zunächst kein Geld, sondern er stellt eine Wechselurkunde aus, auf der Ihr Name und die Gültigkeits-
dauer des Wechsels vermerkt sind. Ihr Lieferant kann den Wechsel nun innerhalb der Gültigkeitsdauer zum
Ausgleich eigener Verbindlichkeiten an seine Gläubiger weitergeben. Sie als Schuldner müssen das Geld zum
Stichtag an den zuletzt vermerkten Gläubiger, also den Besitzer des Wechsels, zahlen.

Mittelfristige/langfristige Finanzierung (ab 12 Monate Laufzeit)

3 Investitionskredit:
Der Investitionskredit dient zur Finanzierung des Anlagevermögens (Grundstück, Gebäude, Maschinen, Fuhr-
park etc.). Die Laufzeit des Kredits ist abhängig von Ihrer Kreditsumme, Ihrer Zahlungsfähigkeit, den Zinsen etc.

Scheuen Sie sich nicht vor Schulden. Aber:
3 Gehen Sie nicht zum erstbesten Kreditinstitut, nur weil es gleich an der nächsten Ecke liegt. Als erste Adresse

empfiehlt sich Ihre Hausbank, denn dort sind Sie bereits bekannt, und dort kennt man sich mit den örtlichen
Verhältnissen aus.

3 Prüfen Sie die Leistungen und Konditionen anderer Institute. Verhandeln Sie frühzeitig über Kreditkondi-
tionen.

3 Reden Sie mit den entscheidenden Leuten in den Banken und Sparkassen: Zweigstellenleiter, Filialdirektoren
oder Leiter von Sonderkreditabteilungen sind nicht nur für die großen Kunden da. 

Wer soll das bezahlen? 
Finanzierung
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3 Kirchensteuer
Angehörige der evangelischen oder katholischen Kirche müssen mit den Einkommensteuervorauszahlungen
Kirchensteuer zahlen. Die Höhe hängt von der Einkommensteuer und dem Kirchensteuersatz der einzelnen
Bundesländer ab.

Damit Sie Ihren neuen Steuerpflichten nachkommen können, müssen Sie nun
3 Geschäfts-Unterlagen und alle geschäftlichen Belege aufbewahren, auch die für die Vorbereitung Ihrer

Existenzgründung, z. B. Reisekosten und Beratungshonorare. Solche Vorlaufkosten sind bereits
Betriebsausgaben und können steuermindernd wirken.

3 Geschäftsvorgänge sorgfältig aufzeichnen und Steuererklärungen abgeben
3 als Kleingewerbetreibender oder Freiberufler in Form eines Kassenbuches und einer Einnahmen-

Überschuss-Rechnung,
3 als Kaufmann in Form einer ordnungsgemäßen (doppelten) Buchführung und einer Bilanz zum

Jahresabschluss,
3 als Handeltreibender zusätzlich in Form eines Wareneingangs-/Warenausgangsbuchs.

3 Steuer-Vorauszahlungen leisten und Steuerbescheide bezahlen.
3 Je nach Höhe des Gewinns eventuell nach dem ersten (und je nach Gewinn allen weiteren) Geschäftsjahr(en)

Steuern an das Finanzamt nachzahlen.

Die sechs häufigsten Steuer-Fehler von Existenzgründern

3 falsche Rechtsform, z. B. GmbH: Für Geschäftsführergehalt muss Lohnsteuer abgeführt werden, auch wenn
kein Gewinn erzielt wird

3 zu niedrige Steuervorauszahlung führt zu hohen Steuernachzahlungen
3 fehlende Arbeitsverträge und Darlehensverträge von (mithelfenden)  Familienangehörigen
3 Fristverlängerung zur Voranmeldung der Umsatzsteuer führt zu verspäteter Vorsteuererstattung
3 Umsatzsteuer ist auf Belegen nicht oder fehlerhaft ausgewiesen � Vorsteuerabzug wird nicht anerkannt
3 fehlerhafte Buchführung kann zu verspäteter Umsatzsteuerzahlung führen

Wichtig:   
In der Regel zahlt ein junges Unternehmen in der Anfangsphase keine oder nur wenig Steuern, weil das Finanzamt die hohen finanziel-
len Belastungen in dieser Zeit berücksichtigt. Wenn aber Ihre Geschäfte später gut laufen, kann es Ihnen passieren, dass das Finanzamt �
im dritten oder vierten Jahr etwa � die Steuerforderungen drastisch erhöht. Wenn dann zur gleichen Zeit z. B. noch eine Nachzahlung
ansteht, geraten Sie schnell in finanzielle Schwierigkeiten. Darum: Richten Sie sich auf derartige Finanzamts-Forderungen ein! Legen
Sie Ihre zu erwartenden Steuerzahlungen auf die hohe Kante. Beachten Sie dabei, dass Sie die Einkommen-, Körperschaft- und
Gewerbesteuer vierteljährlich zahlen müssen!
In den ersten zwei Kalenderjahren nach der Gründung müssen Sie Ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich bis zum 10. des Folge-
monats abgeben und den selbst berechneten Steuerbetrag an das Finanzamt abführen. Auf Antrag kann das Finanzamt Ihnen einen
Monat Fristverlängerung gewähren. Die Umsatzsteuervoranmeldung müssen Sie auf elektronischem Wege beim Finanzamt abgeben.
Den amtlich vorgeschriebenen Vordruck finden Sie unter www.elsterformular.de 

O

Wichtig:   
Allein werden Sie sich im Dickicht der Steuer-Bestimmungen und Formalitäten kaum zurechtfinden. Sie könnten folgenschwere Fehler
machen. Darum: Suchen Sie sich schon in einem frühen Stadium Ihrer Existenzgründung einen Steuerberater!

O

Weiterführende Informationen:

3 BMWi-GründerZeiten Nr. 34 �Steuern�
3 Bund der Steuerzahler e.V., �Steuerleitfaden für Jung-Unternehmer�
3 BMWi-Existenzgründungsportal unter www.existenzgruender.de � Gründung planen � Steuern
3 Bundessteuerberaterkammer (BSTBK): Faltblatt �Neue Rechnungsanforderungen im Umsatzsteuerrecht�; www.bstbk.de
3 Deutscher Steuerberaterverband e.V.; www.dstv.de

i
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So gut wie Ihre Mitarbeiter: 
Personal

Weiterführende Informationen:

3 BMAS: Teilhabe behinderter Menschen Initiative �job - Jobs ohne Barrieren� unter www.bmas.bund.de 
3 Das zuständige Integrationsamt finden Sie unter www.integrationsaemter.de 

i

Das Thema „Personal“ wird von den meisten Gründerinnen und Gründern stiefmütterlich behandelt.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aber zunehmend zum entscheidenden Faktor im Wettbewerb.
Nur die Unternehmen werden sich dauerhaft einen Wettbewerbsvorsprung verschaffen, die über qualifi-
ziertes und motiviertes Personal verfügen.

Vielfältige Arbeitsverhältnisse

3 Mini-Jobs – Geringfügige Beschäftigung bis 400 Euro monatlich. Arbeitgeber zahlt 30 Prozent (Sozialversi-
cherungsbeiträge und Lohnsteuer) vom Lohn an die Minijob-Zentrale bei der Bundesknappschaft. Für den
Arbeitnehmer fallen keine Sozialversicherungsbeiträge an. Kleinbetriebe mit bis zu 30 Mitarbeitern zahlen
zusätzlich 0,1 Prozent in die Lohnfortzahlungsversicherung der Minijob-Zentrale.

3 Kurzfristige Mini-Jobs. Mini-Jobs bis zu zwei Monate oder 50 Arbeitstagen im Kalenderjahr sind weder für den
Arbeitnehmer noch für den Arbeitgeber sozialversicherungspflichtig. Je nach Vereinbarung fällt eine pau-
schale Lohnsteuer an.

3 Midi-Jobs. Niedriglohn-Jobs zwischen 400,01 bis 800 Euro monatlich. Arbeitgeber zahlt den regulären
Sozialversicherungsbeitrag von ca. 20 Prozent (Stand: 2007). Arbeitnehmer zahlt einen progressiv steigenden
Beitrag, je nach Höhe des Lohns sowie je nach Lohnsteuerklasse den entsprechenden Lohnsteuersatz.

3 Teilzeit- und befristete Arbeitsverhältnisse. In Betrieben mit mehr als 15 Arbeitnehmern haben Arbeitneh-
mer, deren Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate besteht, Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit. Aus-
nahme: Wenn Organisation, Arbeitsablauf oder Sicherheit im Betrieb durch die Verringerung der Arbeitszeit
wesentlich beeinträchtigt werden oder unverhältnismäßige Kosten entstehen. Unternehmer können befristete
Arbeitsverträge schließen, wenn ein sachlicher Grund vorliegt, z. B. Kampagnen, Saisonarbeitsplätze. Ohne
konkreten sachlichen Grund ist die Befristung eines Arbeitsvertrages bis zu zwei Jahren möglich; ein zunächst
kürzer befristeter Vertrag kann bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren höchstens dreimal verlängert werden.
Ausnahme: Mit demselben Arbeitnehmer bestand bereits zuvor ein zeitlich befristetes oder unbefristetes
Arbeitsverhältnis. Die Befristung bedarf keines sachlichen Grundes, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn des
befristeten Arbeitsverhältnisses das 58. Lebensjahr vollendet hat. Die Befristung ist nicht zulässig, wenn zu
einem vorhergehenden Arbeitsvertrag mit demselben Arbeitgeber ein enger sachlicher Zusammenhang
besteht. Ein solcher enger sachlicher Zusammenhang ist insbesondere anzunehmen, wenn zwischen den
Arbeitsverträgen ein Zeitraum von weniger als sechs Monaten liegt.
In den ersten vier Jahren des Bestehens eines neu gegründeten Unternehmens können Existenzgründer befri-
stete Arbeitsverträge ohne sachlichen Grund der Befristung bis zu vier Jahren abschließen.

3 Leih- bzw. Zeitarbeitsverhältnis. Vermittlung über Zeitarbeitsfirmen und/oder über die Personal-Service-
Agenturen (PSA). Bei den PSA handelt es sich um Zeitarbeitsunternehmen, die im Rahmen von Ausschreibun-
gen der Agenturen für Arbeit beauftragt werden. Im günstigsten Fall soll das Unternehmen die geliehenen
Mitarbeiter in ein festes Beschäftigungsverhältnis übernehmen.

3 Vollzeitarbeitsverhältnis. Für neu gegründete Unternehmen gelten die arbeitsrechtlichen Mindestbedin-
gungen.

3 Arbeitsplätze für behinderte Menschen. Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen ausbilden und be-
schäftigen möchten, können sich von ihrem Integrationsamt Ansprechpartner für Beratung und Hilfe vor Ort
benennen lassen. 
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Ihre Pflichten als Arbeitgeber

3 Anmeldung. Anmeldung Ihrer Mitarbeiter bei der Krankenkasse zur Renten-, Kranken- (und damit Pflege-)
und Arbeitslosenversicherung. Meldung bei der  Berufsgenossenschaft (die berufliche Unfallversicherung).
Geringfügig oder kurzfristig Beschäftigte müssen bei der Minijobzentrale angemeldet werden.

3 Beiträge. Sie müssen regelmäßig Beiträge bezahlen. Für Ihre versicherungspflichtigen Mitarbeiter behalten
Sie die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge vom Lohn ein, die andere Hälfte legen Sie als Arbeitgeber dazu.
Die Prämie der Berufsgenossenschaft bezahlt der Arbeitgeber ganz. Die Lohnsteuer Ihrer Beschäftigten be-
halten Sie vom Lohn oder Gehalt ein und überweisen Sie an das Finanzamt. Sie sind auch verantwortlich für
die richtige Berechnung dieser Beiträge. Wenn etwas nicht stimmt, werden Sie zuerst zur Kasse gebeten. Und
Sie müssen diese Beiträge rechtzeitig bezahlen: Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten
Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. 

3 Urlaub. Der gesetzliche Mindesturlaub beträgt 24 Werktage pro Jahr; für Jugendliche bis einschließlich
18 Jahre zwischen 25 und 30 Tage � je nach Alter. Tarifverträge sehen meist darüber hinausgehende Urlaubs-
ansprüche vor. Die Geltung eines Tarifvertrages kann sich aus einer beiderseitigen Organisationszugehörig-
keit der Arbeitsvertragsparteien, einer arbeitsvertraglichen Bezugnahme oder einer Allgemeinverbindlich-
erklärung ergeben. Eine aktuelle Liste der allgemeinverbindlichen Tarifverträge wird jedes Quartal auf der
Homepage des BMAS (www.bmas.bund.de) veröffentlicht.

3 Kündigung. Prüfen Sie, ob auf das Arbeitsverhältnis das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet (allge-
meiner Kündigungsschutz). Das Kündigungsschutzgesetz gilt in Betrieben mit in der Regel mehr als 10 Arbeit-
nehmern (ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten). Nach dem Kündigungsschutzgesetz ist
eine Kündigung nur dann rechtswirksam, wenn sie sozial gerechtfertigt ist, d. h., wenn sie durch Gründe, die
in  der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch dringende betriebliche Erforder-
nisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers entgegenstehen, bedingt ist.      
Für bestimmte Personengruppen, z. B. Schwangere, Mütter bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbin-
dung, Arbeitnehmer während der Elternzeit, schwerbehinderte Menschen, Wehr- oder Zivildienstleistende,
Betriebsratsmitglieder besteht besonderer Kündigungsschutz. Für diese Arbeitnehmer besteht Kündigungs-
verbot durch den Arbeitgeber bzw. ist zur arbeitgeberseitigen Kündigung die Zustimmung einer staatlichen
Behörde einzuholen.
Broschüre „Kündigungsschutz“ 
Die kostenlose Broschüre �Kündigungsschutz� des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)  infor-
miert über den allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz, die ordentliche und außerordentliche
Kündigung, die Kündigung von befristeten Arbeitsverträgen, zeigt auf, für wen das Kündigungsschutzgesetz
gilt und wie es wirkt, erklärt anzeigepflichtige Entlassungen, die Kündigungsfristen. Im Anhang ist das
Kündigungsschutzgesetz (KSchG) komplett wiedergegeben.
Die Broschüre kann bestellt oder als PDF-Datei heruntergeladen werden unter www.bmas.bund.de �
Publikationen.

3 Schwerbehinderte Arbeitnehmer. Jeder Arbeitgeber, der über 20 oder mehr Arbeitsplätze verfügt, ist ver-
pflichtet, fünf Prozent seiner Arbeits- und Ausbildungsplätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen.
Für jeden nicht besetzten Pflichtarbeitsplatz muss er pro Monat und je nach Erfüllungsgrad der Pflichtquote
eine Ausgleichsabgabe an das Integrationsamt zu zahlen. 
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Gesundheitsvorsorge  

Gesetzliche Arbeitsschutzvorschriften 
Zum Arbeitsschutz und zur Unfallverhütung verpflichten:
3 die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften 
3 das Arbeitsschutzgesetz 
3 die Unfallverhütungsvorschriften der Unfallversicherungsträger. 

Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft
Mit der Gewerbeanmeldung werden Sie automatisch bei der für Ihre Branche zutreffenden Berufsgenossenschaft
(BG) gemeldet. Sie müssen sich aber auch binnen einer Woche nach Beginn des Unternehmens bei der für Ihre
Branche zuständigen BG melden. Ob Sie als Unternehmer pflichtversichert sind oder sich zusätzlich mit versichern
können, ist in den einzelnen Berufsgenossenschaften unterschiedlich geregelt. Wenn Sie Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter beschäftigen, müssen Sie diese bei der zuständigen BG unfallversichern.

Einrichtung von Arbeitsplätzen
Wenn Sie Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einstellen, tragen Sie die Verantwortung für deren Gesundheit. Sie
müssen u.a. Arbeitsstätten, Maschinen, Geräte, Anlagen etc. so einrichten und unterhalten sowie den gesamten
Betrieb so organisieren, dass Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer gegen Gefahren für Leben und Gesundheit
geschützt sind. Sie müssen Maßnahmen durchführen, die Unfälle bei der Arbeit und arbeitsbedingte Gesundheits-
gefahren verhüten und zu einer menschengerechten Gestaltung der Arbeit führen. Achten Sie deshalb bei  der
Bereitstellung und Einrichtung von Arbeitsplätzen auf die geltenden Rechtsvorschriften. Sie werden sowohl vom
Staat als auch von den Berufsgenossenschaften als Unfallversicherungsträger erlassen.

Hilfe bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen
Empfehlungen der Berufsgenossenschaften zum Arbeitsschutz unterstützen Sie dabei, die Arbeit und die Arbeits-
bedingungen  optimal zu gestalten. Erkundigen Sie sich rechtzeitig bei den staatlichen Aufsichtsstellen oder der
zuständigen Berufsgenossenschaft. Die Beratung ist kostenlos und erspart oft nachträgliche Korrekturen. Emp-
fehlenswert sind auch die Seminarveranstaltungen, die die Berufsgenossenschaften preisgünstig oder manchmal
sogar kostenlos für Mitgliedsunternehmen anbieten.

Gesundheits- und Arbeitsschutzmanagement 

Ausstattung des Arbeitsplatzes
Schaffen Sie sich gesunde Arbeitsbedingungen, z. B. mit der gesundheitsgerechten Ausstattung des eigenen Ar-
beitsplatzes. Arbeiten Sie nicht mit provisorischen Lösungen oder ungeprüften Billigangeboten (z. B. Schreibtische,
Bürostühle, Bildschirme). Spätere Nachbesserungen sind immer mit zusätzlichen Kosten verbunden. Achten Sie
beim Kauf von Arbeitsmitteln auf die Sicherheitszeichen wie das CE (= Hersteller berücksichtigt die in der EU erlas-
senen Richtlinien) und GS (= Geprüfte Sicherheit)-Zeichen.

Organisation der Arbeit
Organisieren Sie Ihren Arbeitsalltag und den Ihrer Beschäftigten. So lässt sich Zeit gewinnen und Stress mindern.
Organisieren Sie Ihre Arbeitszeit (Wann tun Sie was? Wann ist Zeit für Telefonate, Besprechungen, Stillarbeiten?).
Delegieren Sie Aufgaben, die Sie selbst nicht mehr erledigen können (und müssen).

Balance Arbeit – Freizeit
Bringen Sie Arbeit, Familie und Freizeit in Einklang. Eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit schützt vor
Selbstüberforderung und ist Voraussetzung für den Erhalt der individuellen Leistungsfähigkeit.

Warnsignale
Nehmen Sie folgende Warnsignale Ihres Körpers und Ihrer Psyche ernst. Wenn Sie feststellen, dass Sie



105

3 mehr als früher rauchen, 
3 stark an Gewicht zu- oder abgenommen haben,
3 Ein- oder Durchschlafstörungen haben,
3 häufiger müde und gereizt sind, 
3 nicht mehr abschalten können, 
ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten.

Vorsorgen und versichern
Nutzen Sie medizinische Vorsorgeuntersuchungen. Wählen Sie sehr sorgfältig Ihren Krankenversicherungs- und
Unfallschutz. Bei einer längeren Erkrankung sollte Ihre Versicherung nicht nur die Behandlungskosten abdecken,
sondern auch den Verdienstausfall. Empfehlenswert ist auch eine Absicherung wegen Berufsunfähigkeit.

Wichtige gesetzliche Regelungen

3 Arbeitszeitgesetz: Bestimmung der regelmäßigen Arbeitszeit mit Sonderregelungen
3 Arbeitsstättenverordnung: Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten. Bestimmung über

Raumgröße, Beleuchtung, Temperatur, Sanitärräume, Pausenräume usw..
3 Berufsbildungsgesetz: Generelle Regelungen zur Berufsausbildung
3 Bundesurlaubsgesetz: Gesetzliche Regelung des Erholungsurlaubes
3 Betriebsverfassungsgesetz: Regelung der Mitwirkungsrechte der Beschäftigten bei betrieblichen

Entscheidungen, Betriebsrat
3 Heimarbeitsgesetz: Beschäftigung von Heimarbeitern, Regelung der Formalitäten
3 Jugendarbeitsschutzgesetz: Beschäftigungsmöglichkeit von Jugendlichen, Ruhe- und Freizeitregelungen,

Verbote für bestimmte Beschäftigungen
3 Kündigungsschutzgesetz: Schutz vor sozial ungerechtfertigten Kündigungen
3 Bürgerliches Gesetzbuch: § 622 Gesetzliche Kündigungsfristen, § 623 Schriftform der Kündigung und des

Aufhebungsvertrages, § 626 fristlose Kündigung aus wichtigem Grund, § 629 Freizeit zur Stellensuche, § 630
Pflicht zur Zeugniserteilung

3 Entgeltfortzahlungsgesetz: Regelt Anspruch, Höhe und Dauer der Lohn-/Gehaltsfortzahlung während
Krankheit und an Feiertagen

3 Mutterschutzgesetz: Arbeitseinschränkungen und Kündigungsschutz für werdende Mütter
3 Verordnung über ausländische IT-Fachkräfte: Regelung zur Arbeitsgenehmigung und die Aufenthaltser-

laubnis für hoch qualifizierte ausländische Fachkräfte der Informations- und Kommunikationstechnologie
(Green Card)

3 Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen: Gleichstellung und Barrierefreiheit für behinderte
Menschen

3 Teilzeit und Befristungsgesetz: Regelungen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit und zur Befristung von
Arbeitsverträgen

3 Schwerbehindertengesetz: Regelung der Beschäftigungspflicht von Schwerbehinderten, besonderer
Kündigungs- und Urlaubsfristen

Die o.g. Gesetze finden Sie u.a. unter www.gesetze-im-internet.de
O

Weiterführende Informationen:

3 BMWi-GründerZeiten Nr. 15 �Personal�
3 Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de
3 Minijob-Zentrale www.minijob-zentrale.de
3 BMAS-Broschüre �Arbeitsrecht�

i
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Weiterführende Informationen:

3 BMWi-GründerZeiten Nr. 47 �Qualitätsmanagement�i

Je nach Produkt, Branche und Kundensegment ist die Qualität der Ware oder Dienstleistung der entscheidende
Wettbewerbsfaktor. Vom ersten Tag eines Unternehmens an spielt der Qualitätsgedanke eine wichtige Rolle. Das
betrifft nicht nur das fertige Produkt, sondern beginnt bereits bei dessen Planung oder Herstellung. Wer sich nicht
an die für seine Branche üblichen Qualitätsmaßstäbe hält, wird sehr schnell vom Markt verschwinden. Das Motto
muss sein: Der Kunde soll zurückkommen. Nicht die Ware. 

Was ist Qualität?

Die Qualität kann dabei hoch oder weniger hoch sein, je nachdem, mit welcher Sorgfalt und welchen Materialien ge-
arbeitet wird. Kunden, die sich eher am Preis als an der hohen Qualität eines Angebots orientieren, sind bereit, gerin-
gere Qualität in Kauf zu nehmen. Was gute Qualität ist, wird je nach Branche verbindlich festgelegt und laufend fort-
geschrieben. Zu den brancheneigenen Qualitätsvorschriften gehören beispielsweise die gesetzlichen Vorschriften
oder der internationale HACCP-Hygienestandard (Hazard Analysis Critical Control Point) in der Lebensmittelindus-
trie. Auch Handwerksordnungen beschreiben zum Teil sehr präzise, welche technischen Regeln zu beachten sind. 

Wie viel Qualität ist notwendig?

Die Ansprüche an die Qualität verändern sich fortlaufend. Jedes Produkt und jede Dienstleistung muss darum
regelmäßig auf den Prüfstand: Lassen sich Material, Verarbeitung, Design verbessern? Kann der Kundenservice
besser sein? Sind Kundenorientierung und Know-how der Mitarbeiter auf dem neuesten Stand? Erfüllt das Pro-
dukt die Kundenwünsche von heute und vielleicht schon von morgen? 

Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems

Auf Qualität zu achten heißt, die Qualitätsanforderungen festzulegen. Wichtigste Hilfestellung ist dabei die inter-
nationale Norm ISO 9000-Serie, die mittlerweile in allen Branchen Anwendung findet. Die Qualitäts-Norm ist eine
Art Leitfaden für den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems. Sie unterstützt das Unternehmen dabei, syste-
matisch die selbst gesteckten Qualitätsziele zu erreichen. Eine Weiterentwicklung ist das Total Quality Manage-
ment (TQM) bzw. das Model for Excellence der European Foundation for Quality Management (EFQM). Während
die ISO 9000-Serie es dem Unternehmer selbst überlässt, welche Unternehmensbereiche er in das  Qualitätsmana-
gement mit einbeziehen will, sind beim TQM alle Unternehmensbereiche vom Qualitätsgedanken durchdrungen. 

Wie kann man seine Qualität „verkaufen“?

Qualitätsbewusste Unternehmen sollten nach außen dokumentieren, dass sie kontinuierlich und nach anerkann-
ten Standards auf ihre Produktgüte achten. Noch deutlicher machen dies Unternehmen, die sich von neutralen
Gutachtern zertifizieren lassen. 

Der Bessere gewinnt: Qualitätsmanagement
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Unternehmenskooperationen können ganz unterschiedlicher Art sein: Vom Informationsaustausch zwischen zwei
Geschäftsführern bis hin zur Gründung eines eigenen Unternehmens für einen bestimmten Kooperationszweck.
Im Allgemeinen geht es für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) um drei verschiedene Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit: KMU untereinander, KMU mit Großunternehmen sowie KMU mit anderen Partnern (z. B. For-
schungseinrichtungen).

Betriebswirtschaftliche Vorteile

Kooperationen dienen dazu: 
3 Abläufe im Unternehmen zu rationalisieren 
3 Synergien zwischen den beteiligten Partnern zu nutzen 
3 Ressourcen zu bündeln 
3 Risiken zu verteilen und zu mindern

Übersicht: Kooperationsfelder (Beispiel)

Einkauf/Beschaffung
3 Einkaufs-Gemeinschaften im Einzelhandel 
3 gemeinschaftliche Ausschreibungen 
3 Nutzung von Marktplätzen im Internet 

Vertrieb
3 Kooperation innerhalb eines Landes, z. B. ein süddeutsches Unternehmen vertritt ein norddeutsches

Unternehmen regional
3 Kooperation mit Partnern im Ausland: Ein Unternehmen im Ausland vertreibt die Produkte eines deutschen

Unternehmens bzw. ein deutsches Unternehmen vertreibt die Produkte eines ausländischen Partners in
Deutschland 
3 Kooperation mit Unternehmen, die andere Absatzwege erschließen

Vertrieb: Verkauf
3 Nutzung gemeinsamer Ausstellungs- und Verkaufsräume 
3 gemeinsame Vertriebsgesellschaften 
3 gemeinsame Niederlassungen oder Vertreterstäbe 
3 Transport- und Lagergemeinschaften 
3 Bietergemeinschaften/Arbeitsgemeinschaften bei komplexen Ausschreibungen oder Aufträgen 
3 Gemeinschaftliche Marktplätze im Internet 

Vertrieb: Service, Kundendienst
3 Übernahme von fachspezifischen Kundendienst-Aufträgen 
3 gegenseitige Vertretung der Kooperationspartner in bestimmten Regionen
3 gemeinsame Kunden-Beratungsstellen 
3 gemeinsame Aus- und Weiterbildung der Servicemannschaft 

Vertrieb: Werbung
3 Marketingaktivitäten, die alleine nicht finanziert werden können (z. B. Fernsehwerbung) 
3 gemeinsame Verkaufsförderungsaktionen (z. B. Messen, Video- und Tonbildschauen) 
3Werbung zur gemeinschaftlichen Bedarfsweckung (z. B. für Holz, Fleischwaren, regionale Produkte) 

Gemeinsam stärker: Kooperationen nutzen
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Weiterführende Informationen:

3 BMWi-Existenzgründungsportal unter www.existenzgruender.de (Unternehmen führen/Kooperationen)i

Beschaffung und Auswertung von Informationen
3 gemeinsame Finanzierung von Forschungsaktivitäten oder -aufträgen durch eine Gruppe von

Unternehmen 
Akquise und Ausführung von Komplettaufträgen
3 Bietergemeinschaften 
3 Arbeitsgemeinschaften 
3 Joint Ventures 
3 Virtuelle Unternehmen 

Produktion/Fertigung
3 gemeinsame Anschaffung und Nutzung bestimmter Produktionsanlagen 

(z. B. teure Spezialmaschinen) 
3 gemeinsame Fertigung bestimmter Teile 
3 Abbau von Beschäftigungsspitzen durch Kooperation mit anderen Unternehmen 

Verwaltung
3 gemeinsame Büroorganisation (z. B. Empfang, Telefonzentrale, Sekretariat) 
3 gemeinsames Rechnungswesen (z. B. zentrale Buchstellen) 
3 Inkassogemeinschaften 

Forschung und Entwicklung
3 gemeinsame Forschungs- und Entwicklungs-Projekte mit Forschungseinrichtungen 
3 gemeinsame Vergabe von FuE-Aufträgen an Forschungseinrichtungen 
3 gemeinsame Einrichtung von Forschungslabors, um neue Erzeugnisse, Herstellungs- oder

Arbeitsverfahren zu entwickeln 
3 Austausch von FuE-Ergebnissen untereinander 

Personalplanung/Aus- und Fortbildung
3 Austausch von Personal (z. B. zur Abdeckung von Arbeitsspitzen) 
3 Einrichtung und Durchführung gemeinsamer Seminare, Kurse etc. 
3 Errichtung und Unterhaltung gemeinsamer Lehrwerkstätten und Ausbildungsstätten
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Umweltschutz fördern 

Gerade im Umweltschutz ist es heute möglich, (viele) Erfolg versprechende Geschäftsideen zu verwirklichen. Die
Umweltwirtschaft hat langfristig Konjunktur. Gleichzeitig sollten Sie die Umweltbelastungen sowohl innerhalb
als auch außerhalb des Betriebes vermeiden bzw. so gering wie möglich halten. Die Kosten zur Erfüllung von Um-
weltschutzauflagen werden häufig unterschätzt, ebenso die gesetzlichen Bestimmungen (BImSchG, z. B. für
nachts abfahrenden Verkehr von Gaststätten in Wohngebieten).

10 Tipps: Kosten senken durch Umweltmanagement

1. Umweltkosten. Behalten Sie Ihre Umweltkosten von Anfang an im Blick. Legen Sie sich eine einfache Über-
sichts-Tabelle an. Tragen Sie dort monatlich Ihre Verbräuche und Kosten an Strom, Gas, Heizöl, Wasser/Ab-
wasser, Entsorgungskosten sowie Ihren Treibstoffverbrauch und gefahrene Kilometer je Auto ein. Auf diese
Weise sehen Sie sofort, ob die Entwicklung der Kosten mit der Entwicklung Ihres Unternehmens überein-
stimmt.

2. Strombezug. Achten Sie im Stromvertrag auf das richtige Verhältnis von Arbeitspreis und Leistungspreis.
Prüfen Sie, ob ein einheitlicher 24-Stunden-Arbeitspreis günstiger ist als eine Teilung in Hoch- und
Niedertarif-Zeiten.

3. Heizung. Wird die Heizung regelmäßig gewartet? Wurde sie vor dem 1.10.1978 gebaut und liegt die Leistung
zwischen 4 und 400 Kilowatt? Dann muss die Heizung bis spätestens Ende 2008 außer Betrieb genommen
werden. Zudem sind moderne Brennwertkessel um bis zu 20 Prozent sparsamer. Prüfen Sie, ob Sie Abwärme
von z. B. Druckluftkompressoren oder Kälteanlagen nutzen können. Prüfen Sie die Nutzung von Solarwärme
bei der Heizungssanierung.

4. Gebäude. Kennen Sie den Jahresverbrauch an Heizenergie Ihres Gebäudes? Stellen Sie sicher, dass das
Gebäude entsprechend gedämmt ist und die für ihren Betrieb richtige Heizung verwendet wird.

5. Beleuchtung. Prüfen Sie die Verwendung von Bewegungsmeldern in Toiletten, Treppenhäusern und
Außenbereichen. Stellen Sie sicher, dass in Hallen das Licht auch bereichsweise geschaltet werden kann.
Nutzen Sie Leuchtstoffröhren mit Reflektoren. 

6. Lüftung. Stellen Sie sicher, dass Ihre Klimaanlage richtig eingestellt ist und bedarfsgerecht geregelt wird.
Planen Sie bei großem Kältebedarf eine Abwärmenutzung (z. B. für Brauchwasser) ein.

7. Wasser. Können Sie Ihr Brauchwasser im Kreislauf führen? Messen Sie Ihre Verdunstungsverluste und
machen Sie diese bei der zuständigen Wasserbehörde geltend, um entsprechend die Abwassergebühren
erstattet zu bekommen. Nutzen Sie Wasser sparende Armaturen. 

8. Abfall. Trennen Sie Ihre Abfälle soweit es geht und vermeiden Sie die teure Restmüllabfuhr. Führen Sie eine
Abfallbilanz. Lassen Sie Ihre Entsorgung weitestgehend von Entsorgungsfachbetrieben durchführen.

9. Gefahrstoffe. Kaufen und lagern Sie nicht mehr Gefahrstoffe als unbedingt nötig. So schonen Sie die Umwelt
und sparen sich die teure Entsorgung von überlagerten Chemikalien.

10. Fuhrpark. Erfassen Sie monatlich Kilometerleistung und Verbrauch je Fahrzeug und ändern Sie ggf. Ihre Fahr-
weise. Hilfestellung bietet Ihnen ein ökologisches Fahrertraining. Prüfen Sie, ob Sie auf Erdgasautos umsteigen
können. Lasten Sie Ihre Transportmittel optimal aus und vermeiden Sie unnötige Leerfahrten und Standzeiten.

Quelle: Maximilian Gege (Hrsg.): Kosten senken durch Umweltmanagement/B.A.U.M Consult

Ressourcen schützen: 
Betrieblicher Umweltschutz 

Weiterführende Informationen:

3 BMWi-GründerZeiten Nr. 5 �Umweltschutz� i
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Unternehmenskrisen gibt es selbst in Zeiten guter Konjunktur. Das bedeutet: Unternehmenskrisen werden nicht nur
von �außen� an Unternehmen herangetragen, sondern sind oftmals �hausgemacht�. Von einer Krise spricht man,
wenn
3 die Verkaufszahlen drastisch zurückgehen,
3 Kunden ihre Forderungen nicht begleichen, 
3 die Zahlungsunfähigkeit droht.
Dann heißt es, schnell zu handeln und gegenzusteuern. 

Gründe für Unternehmenskrisen

Gründe für diese Krisen sind meistens Fehler in der Unternehmensführung, z. B.:
3 Fehlentscheidungen bei der Besetzung von Führungspositionen 
3 ungenügende Berücksichtigung der Marktentwicklungen 
3 Fehler bei der Gestaltung des Produktprogramms 
3 Fehlentscheidungen bei der technologischen Ausstattung, der Rohstoffsicherung, der Standortwahl,

der finanziellen Ausstattung oder der Betriebsabläufe 
3 Mängel in Planung und Information 

In der Frühphase: Kurskorrektur

Ein konkretes Krisenmanagement hängt fast immer davon ab, in welcher Situation sich Ihr Unternehmen befin-
det. In einem frühen Krisenstadium müssen Sie vor allem einige strategische Fragen klären. Beispiele: Wo sind die
�Kostenfresser� im Unternehmen? Wie können Kosten eingespart werden? Welche (Erfolg versprechenden)
Produkte und Leistungen wollen Sie in Zukunft anbieten? Wenn dies rechtzeitig und konsequent geschieht, kann
eine Krise meist abgewendet oder bereits in der Frühphase überwunden werden.

Bei anhaltender Krise: Sanierung

Wenn absehbar ist, dass eine Krise in Ihrem Unternehmen andauert, müssen Sie entschlossen handeln und 
�das Ruder herum werfen� (Turnaround). Vor allem dann, wenn 
3 sich die Liquiditäts- und/oder Ertragssituation nicht kurzfristig und anhaltend verbessern (und meist sollte

man besser davon ausgehen), 
3 wenn Ihre beunruhigte Hausbank schon um ein Gespräch gebeten hat, 
3 die Kreditmöglichkeiten weitgehend ausgeschöpft sind und dringende Zahlungen anstehen. 

Mögliche Sofortmaßnahmen, um eine drohende Illiquidität zu vermeiden

3 Bareinlage 
3 Verkauf von nicht betriebsnotwendigen Vermögensteilen 
3 Bestands-Sonderverkauf 
3 massives Einholen von Forderungen, Übergabe an Inkasso-Firmen 
3 �frisches� Beteiligungskapital besorgen 
3 Verkauf und dann Leasing von Objekten (Sale and lease back) 

Liquiditätsverbessernde Maßnahmen

3 Rechnungswesen-Profi suchen und einstellen 
3 Ruhigstellung großer Lieferanten (Zahlungsvereinbarungen bei Weiterbelieferung) 
3 Verhandlungen mit Factoring-Instituten 

Mit klarem Blick: Krisen vermeiden
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3 Kontokorrentkredite in langfristige Darlehen umwandeln 
3 Einigung mit Kreditinstituten zum �Stillhalten� (Tilgung, Aussetzung und Zinsstundung) 
3 Zinsverhandlungen mit der Bank
3 Kreditumfänge der Bank erhöhen 
3 Vertrauen bei der Bank stärken. Dann werden die Kreditinstitute auch nicht gleich den �Hahn zudrehen�,

wenn es ernst wird. 

Warnsignale beachten

Krisenmanagement bedeutet immer, offene Augen für mögliche Warnzeichen innerhalb und außerhalb des
Unternehmens zu haben und frühzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dafür müssen Sie beispielsweise stets
den Überblick über die finanzielle Lage Ihres Unternehmens haben. Sie sollten wissen, was Ihre Kunden über Ihr
Angebot und das der Konkurrenz denken und wie sich Vertragspartner verhalten. Ein wichtiges Instrument für
das Erkennen (und Vermeiden) von Krisen ist das Controlling. Wichtige Warnsignale sind:
3 sinkende Umsätze und Gewinne
3 zunehmende Kundenbeschwerden 
3 zunehmende Konflikte mit Lieferanten 
3 steigende Kosten 
3 abnehmende Liquidität 
3 geringe oder keine Kreditspielräume bei der Hausbank

Pfändungsschutz für die Altersvorsorge

In Falle eines Falles können Vermögenswerte gepfändet werden.  Für die Altersvorsorge Selbständiger gibt es
allerdings einen Pfändungsschutz.  Er soll dafür sorgen, das angesparte Kapital einer Lebensversicherung oder
einer privaten Rentenversicherung vor einem unbeschränkten Pfändungszugriff zu schützen. 
Der Pfändungsschutz ist in der Höhe nach dem Lebensalter gestaffelt und beträgt bis zu maximal 238.000 Euro,
die für die Alterssicherung in bestimmten Verträgen zurückgelegt werden können. Auch die Hinterbliebenen-
versorgung ist in den in den Pfändungsschutz mit einbezogen.
Lebensversicherungen, private Rentenversicherungen, Bankspar- und Investmentfondssparpläne, die
Pfändungsschutz genießen, müssen folgende Bedingungen erfüllen:
3 Die Rente wird nicht vor Vollendung des 60. Lebensjahres oder nur bei Eintritt der Berufsunfähigkeit

gewährt,
3 über die Ansprüche aus dem Vertrag darf nicht verfügt werden,
3 die Bestimmungen von Dritten mit Ausnahme von Hinterbliebenen als Berechtigte ist ausgeschlossen,
3 die Zahlung einer Kapitalleistung, ausgenommen eine Zahlung für den Todesfall, ist nicht vereinbart.

Weiterführende Informationen:

3 BMWi-Existenzgründungsportal unter www.existenzgruender.de � Gründung planen � Versicherungen i
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Auswertung
Farbe grün: Wenn Sie im grünen Bereich �nein� sagen müssen, ist das Thema wichtig. Sie haben aber noch 
genügend Zeit, zu überlegen und zu handeln.
Farbe grau: Wenn Sie im grauen Bereich �nein� sagen müssen, ist das Thema sehr wichtig. Sie müssen rasch 
handeln und den Kurs korrigieren.
Farbe rot: Wenn Sie im roten Bereich bereits �nein� sagen müssen, ist das Thema äußerst kritisch. Der Fortbestand
Ihres Unternehmens ist gefährdet. Eine Sanierung  scheint notwendig. 

Beratungs- und Hilfsangebote nutzen

Bei den ersten Warnzeichen (Umsatzrückgang, Liquiditätsengpässe) sollten Sie sich sofort beraten lassen. Sprechen
Sie auch mit Ihrer Bank. Unterstützung bieten an:
3 die �Runden Tische� und Beratungszentren der KfW Mittelstandbank, Infocenter: 0180 1 241124
3 Industrie- und Handelskammern (IHK)
3 Handwerkskammern (HWK)
3 Banken, Sparkassen, Coaching-Programme der Kreditinstitute. Ansprechpartner: Ihre Hausbank
3 Coaching-Programme des Rationalisierungs- und Innovationszentrums der Deutschen Wirtschaft

Ansprechpartner: RKW-Landesgruppen, Wirtschaftsministerien der Länder
3 Senior-Experten/Paten. Ansprechpartner: Senior-Experten-Service oder Bundesarbeitsgemeinschaft Alt hilft

Jung e. V.

Früherkennungstreppe

Zur Früherkennung von möglichen Krisen hilft Ihnen die �Früherkennungstreppe�. Sie zeigt Ihnen, wie es um Ihr
Unternehmen momentan bestellt ist. Beantworten Sie die folgenden Fragen von unten nach oben:

Ja   Nein
Zukunft des Unternehmens
3Haben Sie neue Geschäftsideen? 

3Haben Sie neue Produkte/Dienstleistungen?

Kunden des Unternehmens
3Haben Sie genügend neue Kunden gewonnen?

Wettbewerber des Unternehmens
3Können Sie gegen die Konkurrenz bestehen?

Leistung des Unternehmens
3 Ist Ihr Betriebsergebnis wirklich gut?

3 Steigt Ihr Umsatz?

3Haben Sie die Kosten im Griff?

Finanzen des Unternehmens
3Reichen Ihre finanziellen Mittel aus?

3 Erhalten Sie von Ihren Kreditgebern noch Geld?

3Vermeiden Sie erfolgreich die Pleite?

Weiterführende Informationen:

3 BMWi-GründerZeiten Nr. 22 �Krisenmanagement�
3 BMWi-GründerZeiten Nr. 14 �Insolvenz und Neustart�
3 BMWi-Lernprogramm �Früherkennung von Chancen und Risiken� unter www.existenzgruender.de

i


